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1. Aufgabenstellung 

Anlass der Bebauungs-
plan-Änderung ist der bestehende Bedarf an Kindergartenplätzen, der innerhalb der Stadt Hep-
penheim nicht gedeckt werden kann. Um ihrer Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungs-
plätzen für Kinder gerecht zu werden, plant die Stadt Heppenheim die Errichtung einer weiteren 
Kindertagesstätte. Hierzu soll eine Fläche in Anspruch genommen werden, die im rechtsgülti-

 aus dem Jahr 2001 als Fläche für  Bauhof und Stadtwerke 
festgesetzt wurde (Planungsbüro Piske 2019). 

Das Plangebiet auf dem Grundstück Gemarkung Heppenheim, Flur 15, Flurstück 27 hat eine 
Größe von ca. 1 ha und wird zurzeit ackerbaulich genutzt. Nördlich des Planbereichs befinden 
sich mit dem Vogelschutzgebiet 6217-  sowie dem FFH-
Gebiet 6317- Tongrubengeländ -
Gebiete. 

Die zuständige Untere Naturschutzbehörde hat in Ihrer Stellungnahme zum Bebauungsplan 
Entwurf eine NATURA 2000-Vorprüfung (Prognose) gefordert  (Az. TÖB-2019-4719-1101-TÖB-
Verfahren). 

 wurde Ende Januar 2020 von der Stadt Heppenheim mit der Erstellung des Gutachtens 
beauftragt. 

 

 

Abbildung 1 Geltungsbereich der Planänderung (aus Planungsbüro Piske 2019) 
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2. Rechtliche Grundlagen und Methodik 

In der NATURA 2000-Vorprüfung wird die Frage beantwortet, ob eine NATURA 2000-
Verträglichkeitsprüfung erforderlich wird. Dies ist dann der Fall, wenn eine erhebliche Beein-
trächtigung von NATURA 2000-Gebieten nicht auszuschließen ist.  

Gemäß § 34 BNatSchG sind Projekte vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträg-
lichkeit mit den Erhaltungszielen eines NATURA 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln 
oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheb-
lich zu beeinträchtigen und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen.  

Soweit ein Natura 2000-Gebiet ein geschützter Teil von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 
Absatz 2 BNatSchG (u.a. Landschaftsschutzgebiet) ist, ergeben sich die Maßstäbe für die Ver-
träglichkeit aus dem Schutzzweck und den dazu erlassenen Vorschriften, wenn hierbei die je-
weiligen Erhaltungsziele bereits berücksichtigt wurden. 

Der Projektträger hat die zur Prüfung der Verträglichkeit erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des 
Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 
führen kann, ist es unzulässig. 

Ausnahmen hiervon sind nur aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Inte-
resses, einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art möglich, wenn zumutbare Alter-
nativen den mit dem Projekt verfolgten Zweck an anderer Stelle ohne oder mit geringeren Be-
einträchtigungen zu erreichen, nicht gegeben sind. 

Für die Prognose der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen für das FFH-
Gebiet werden die ermittelten Projektfolgen in Beziehung zum jeweils gesamten NATURA 
2000-Gebiet gesetzt. 

In § 34 Abs. 4 und 5 BNatSchG heißt es weiter: 

(4) Können von dem Projekt im Gebiet vorkommende prioritäre natürliche Lebensraumtypen 
oder prioritäre Arten betroffen werden, können als zwingende Gründe des überwiegenden öf-
fentlichen Interesses nur solche im Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, der 
öffentlichen Sicherheit, einschließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, 
oder den maßgeblich günstigen Auswirkungen des Projekts auf die Umwelt geltend gemacht 
werden. Sonstige Gründe im Sinne des Absatzes 3 Nummer 1 können nur berücksichtigt wer-
den, wenn die zuständige Behörde zuvor über das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 
Bau- und Reaktorsicherheit eine Stellungnahme der Kommission eingeholt hat. 

-
men vorzusehen. Die zuständige Behörde unterrichtet die Kommission über das Bundesminis-
terium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit über die getroffenen Maßnahmen. 
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Methodik

Es werden folgende Arbeitsschritte durchgeführt 

o Lage und Beschreibung des Vorhabens  
o Beschreibung der NATURA-2000-Gebiete und ihrer Erhaltungsziele 
o Beschreibung des Vorhabens und der relevanten Wirkfaktoren 
o Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch das geplante Vorha-

ben 
o Einschätzung der Relevanz anderer Pläne und Projekte 
o Fazit bzw. Beurteilung der Erheblichkeit der Beeinträchtigung für die NATURA 2000-

Gebiete. 

 

3. Beschreibung des Planänderungsbereiches und der geplanten 
 Nutzung  

Der Planänderungsbereich befindet sich am nördlichen Stadtrand von Heppenheim und 
umfasst einen Teilbereich einer Ackerfläche. Im Osten grenzen ein Regenrückhaltebecken, 
eine Hecke und Brachflächen an. Im Norden liegt das Gelände des Jochimsees.  

 

 

Foto 1 Blick von Süden auf den Geltungsbereich und im Hintergrund das Gelände des Jochimsees 

Regenrückhaltebecken NATURA 2000-Gebiet 
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Die Kindertagesstätte wird nach der derzeitigen Planung voraussichtlich 100 Kinder und 20 
Mitarbeitende haben.  

Sollte jedes Kind einzeln hingefahren und wieder abgeholt werden, sind dies 400 Fahrten am 
Tag. Die Mitarbeiter fahren jeweils einmal an und einmal ab. Daraus ergeben sich täglich 
insgesamt maximal 440 Fahrten.  

Einmal täglich erfolgt die Anlieferung des Essens durch einen Caterer. Weitere Verkehre 
ergeben sich vor allem durch Materialanlieferungen, Reinigungsdienste und Müllabfuhren.  

Betriebszeit der Kindertagesstätte ist von Montag bis Freitag zwischen 07:00 und 17:00 Uhr. 
Die betriebszugehörigen Verkehre erfolgen verteilt über den Tag, vor allem aber zwischen  7:00 
und 9:00 Uhr und zwischen 15:00 und 17:00 Uhr (Stadt Heppenheim, Stand Januar 2020).  

 

4. Beschreibung der NATURA 2000 Gebiete 

Die beiden NATURA 2000-Gebiete liegen im Nahbereich der geplanten Änderung des B-Plans 
Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim  mit einem 

Abstand von ca. 200 m zum Geltungsbereich der B-Plan-Änderung liegt, grenzt das 
n   

 

Abbildung 2 Lage der beiden NATURA 2000-Gebiete und der geplanten B-Plan-Änderung 

 

 

Änderungsbereich 

Vogelschutzgebiet 6217-403 

FFH-Gebiet 6317-305 
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4.1 Vogelschutzgebiet 6217-  

Das Vogelschutzgebiet 6217-403 Hessische Altneckarschlingen  hat eine Größe von 2.894,2 
ha. Es grenzt direkt nördlich an die geplante Bebauungsplanänderung an. Das 
Vogelschutzgebiet beginnt westlich von Trebur am Ginsheimer Altrhein und erstreckt sich über 
Groß-Gerau, Griesheim, Pfungstadt und Gernsheim bis nach Heppenheim. 

Prägende Landschaftsteile sind die Altneckarschlingen, die Fließgewässer Alte und Neue 
Weschnitz, mehrere Bäche (Schwarzbach, Mühlgraben, Landgraben), Stillgewässer, wie Kies- 
und Tongruben sowie Schlammteiche, und Überschwemmungsflächen. Bei den 
Altneckarschlingen handelt es sich um ein mehr oder weniger durchgängiges Band von 
Feuchtgebietskomplexen im Verlauf des verlandeten Altneckars bzw. des Rheinrandflusses mit 
Feuchtwiesen, Röhrichten, Seggenriedern und Bruchwäldern. Die Abfolge feuchter 
Geländemulden spiegelt den verlandeten Verlauf des spätpleistozänen Neckars (Rhein-
Randfluss) wieder, es kommen Altmäander, z.T. mit Vermoorungen, vor. 

Im Bereich des Vogelschutzgebietes gibt es Vorkommen einer Vielzahl seltener und 
bestandsbedrohter Brut- und Zugvogelarten. Von besonderer Bedeutung ist insbesondere das 
Vorkommen von Vogelarten nach Anhang I EU- VSRL mit zum Teil landesweiter Bedeutung, wie 
Rohrweihe, Tüpfelsumpfhuhn, Wachtelkönig, Blaukehlchen und Großer Brachvogel. 

Angestrebt werden der Erhalt und die Entwicklung der an einen hohen Grundwasserstand 
gebundenen Feuchtbiotope als Brut-, Rast- und Überwinterungsareale zahlreicher geschützter 
Vogelarten. 

Für die relevanten Arten des Vogelschutzgebietes wurden in der Grunddatenerhebung auf die 
jeweilige Art zugeschnittene Erhaltungsziele formuliert. Dabei wurde unterschieden zwischen 
vorrangigen und weiteren Erhaltungszielen für Brutvogelarten nach Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie sowie zwischen vorrangigen und weiteren Erhaltungszielen für 
Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutzrichtlinie. 

Die Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen aus dem Jahr 2016 enthält in der 
Anlage für jedes Vogelschutzgebiet artbezogene, überarbeitete  Erhaltungsziele. Die für das 
Schutzgebiet 6217-  formulierten Erhaltungsziele stellen die 
Grundlage für die vorliegende Verträglichkeits-Vorprüfung dar.  
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Abbildung 3 Abgrenzungen des Vogelschutzgebietes  und des FFH- 
  von  
  rungsbereich (Quelle: Stadt Heppenheim) 
 
 
 
Die Erhaltungsziele für das Vogelschutzgebiet gehen aus nachfolgender Aufstellung hervor. 

Erhaltungsziele der Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie 
Brutvogel (B) 
 
Schwarzmilan (Milvus migrans)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung von naturnahen und strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern in ihren verschiedenen Ent-
wicklungsphasen mit Horstbäumen in einem zumindest störungsarmen Umfeld während der Fortpflan-
zungszeit 

 

Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung schilfreicher Flachgewässer  
 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und Ufervegeta-

tion sowie von direkt angrenzendem, teilweise nährstoffarmem Grünland, dessen Bewirtschaftung vorran-
gig mit Weidetieren sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert 

 

Zwergsumpfhuhn (Porzana pulsilla)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung von hohen Wasserständen in Feuchtgebieten 
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Wachtelkönig (Crex crex) VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Brut- und Nahrungshabitaten  
 Erhaltung von Grünland mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt und Beibehaltung einer den 

Habitatansprüchen der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate, insbesondere in landwirtschaftlich genutzten Bereichen 

 

Weißstorch (Ciconia ciconia)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Nahrungshabitaten  
 Erhaltung von Grünlandhabitate mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt und Beibehaltung oder 

Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhaltung offener großräumiger Feuchtgebiete  
 Erhaltung von zumindest naturnahen Feuchtgebieten und insbesondere von dauerhaften sowie temporä-

ren Kleingeässern im Grün- und Ackerland  
 Erhaltung der Brutplätze  

 

Rotmilan (Milvus milvus)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung von naturnahen strukturreichen Laub- und Laubmischwaldbeständen mit Altholz und Totholz  
 Erhaltung von Horstbäumen und einem geeigneten Horstumfeld insbesondere an Waldrändern, ein-

schließlich eines während der Fortpflanzungszeit störungsarmen Umfeldes  
 Erhaltung einer weiträumig offenen Agarlandschaft mit ihren naturnahen Elementen wie Hecken, Feldge-

hölzen, Streuobstwiesen, Rainen, Ackersäumen, Brachen und Graswegen  
 Erhaltung von Grünland durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der Art 

gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhaltung des Grünlandes im Umfeld der Brutplätze 

 

Schwarzspecht (Dryocopus martius)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern in verschiedenen Entwicklungsphasen mit 
Alt- und Totholzanwärtern, Totholz und Höhlenbäumen  

Wespenbussard (Pernis apivorus)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung von naturnahen strukturreichen Laubwäldern und Laubmischwäldern in ihren verschiedenen 
Entwicklungsphasen mit Altholz, Totholz, Pioniergehölzen und naturnahen, gestuften Waldrändern  

 Erhaltung von Horstbäumen  
 Erhaltung eines zumindest in der Fortpflanzungszeit störungsarmen Horstumfeldes  
 Erhaltung von Bachläufen und Feuchtgebieten im Wald  
 Erhaltung von magerem Grünland und mageren Säumen mit hoher Dichte von Wespen und Hummelnes-

tern mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer 
den Habitatansprüchen der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  

 Erhaltung des Grünlandes im weiteren Umfeld der Brutplätze  

 

Blaukehlchen (Luscinia svecica)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung von Schilfröhrichten und schilfbestandenen Gräben  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate   

Rohrweihe (Circus aeruginosus)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung von Röhrichtflächen und schilfbestandenen Gräben  
 Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Bruthabitaten  
 Erhaltung von Grünland durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der Art 

gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhaltung reich strukturierter Feuchtgebiete  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate insbesondere in fischereilich, jagdlich sowie für Zwecke 

der Erholung genutzten Bereichen  

 

Eisvogel (Alcedo atthis)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung von Ufergehölzen sowie von Steilwänden und Abbruchkanten in Gewässernähe als Bruthabita-
te  

 Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasserqualität  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate insbesondere in fischereilich genutzten 

Bereichen 

 

Grauspecht (Picus canus)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern in verschiedenen Entwicklungsphasen mit 
Alt- und Totholzanwärtern, stehendem und liegendem Totholz und Höhlenbäumen im Rahmen einer na-  
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türlichen Dynamik  
Erhaltung von strukturreichen, gestuften Waldaußen- und Waldinnenrändern sowie von offenen Lichtun-
gen und Blößen im Rahmen einer natürlichen Dynamik 

Mittelspecht (Dendrocopos medius)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung von Laub- und Laubmischwäldern mit Eichen, alten Buchenwäldern und strukturreichen 
Feuchtwäldern mit Alt- und Totholz sowie Höhlenbäumen  

 Erhaltung von Streuobstwiesen im näheren Umfeld 
 

Neuntöter(Lanius collurio)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung einer strukturreichen Agarlandschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Streuobstwiesen, Rainen, 
Ackersäumen, Brachen und Graswegen  

 Erhaltung von Grünlandhabitaten sowie von Magerrasenflächen mit einem für die Art günstigen Nährstoff-
haushalt und einer die Nährstoffarmut begünstigenden Bewirtschaftung  

 Erhaltung trockener Ödland-, Heide- und Brachflächen mit eingestreuten alten Obstbäumen, Sträuchern 
und Gebüschgruppen  

 Erhaltung von naturnahen, gestuften Wald- und Waldinnenrändern 

 

Uhu (Bubo bubo)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung zumindest störungsarmer Brutgebiete 

Zwergdommel (Ixobrychus minutus)  VSR Anhang I (B) 

 Erhaltung von zumindest naturnahen Feuchtgebieten mit ihren Verlandungszonen, Röhrichten und Rie-
den  

 Erhaltung von ausgedehnten Schilfröhrichten  
 Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schadstoffeinträgen 

 

 
Zug- (Z) und Rastvogel (R) 
 
Nachtreiher (Nycticorax nycticorax)  VSR Anhang I (ZR) 

 Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der Neubildung von Alt-
wässern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbänken  

 Erhaltung zumindest störungsarmer Rasthabitate 
 

Weißstorch (Ciconia ciconia)  VSR Anhang I (ZR) 

 Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Nahrungshabitaten  
 Erhaltung von Grünlandhabitate mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt und Beibehaltung oder 

Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhaltung offener großräumiger Feuchtgebiete  
 Erhaltung von zumindest naturnahen Feuchtgebieten und insbesondere von dauerhaften sowie temporä-

ren Kleingeässern im Grün- und Ackerland  

 

Bruchwasserläufer (Tringa glareola)  VSR Anhang I (ZR) 

 Erhaltung nasser Wiesen und Feuchtgebiete  
 Erhalt wichtiger Kleinstrukturen wie Nassstellen, Flutmulden und offener Schlammflächen  
 Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der Neubildung von Altwäs-

sern, Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbänken  
 Erhaltung von Stillgewässern mit vegetationsarmen Flachufern  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rasthabitate 

 

Schwarzstorch (Ciconia nigra)  VSR Anhang I (ZR) 

 Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt  
 Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten  

Silberreiher (Egretta alba)  VSR Anhang I (ZR) 

 Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in fischereilich, jagdlich sowie für 

Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 
 

Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger)  VSR Anhang I (ZR) 

 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und 
Ufervegetation   

Kornweihe (Circus cyaneus)  VSR Anhang I (ZR) 
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Erhaltung von Rastgebieten mit zumindest störungsarmen Schlafplätzen in weiträumigen Agrar-
landschaften  

Kranich (Grus grus)  VSR Anhang I (ZR) 

 Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Rastgebieten  
 Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt  
 Erhaltung zumindest störungarmer Rastgebiete, insbesondere in landwirtschaftlich, jagdlich sowie für 

Zwecke der Erholung genutzten Bereichen zur Zeit des Vogelzuges 

 

Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria)  VSR Anhang I (ZR) 

 Erhaltung von großräumigen Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt  
 Erhaltung von Rastgebieten in weiträumigen Agrarlandschaften  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete 

 

Kampfläufer (Philomachus pugnax)  VSR Anhang I (ZR) 

 Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Rastgebieten  
 Erhaltung nasser Wiesen und Feuchtgebiete  
 Erhaltung wichtiger Kleinstrukturen wie Nassstellen, Flutmulden und offener Schlammflächen  
 Erhaltung störungsfreier Rastgebiete  

 

Erhaltungsziele der Arten nach Artikel 4, Absatz 2 der Vogelschutz-Richtlinie 
 

Brutvogel (B) 
 
Bekassine (Gallinago gallinago)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Bruthabitaten  
 Erhaltung von Grünland durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der 

Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhalt für die Art wichtiger Kleinstrukturen wie Nassstellen, Flutmulden und offener Schlammflächen  
 Erhaltung von zumindest störungsarmen Brut-, Nahrungshabitaten  
 Erhaltung des Offenlandcharakters  

 

Beutelmeise (Remiz pendulinus)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von Weichholzauen und Schilfröhrichten  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate, insbesondere in erheblich fischereilich sowie für 

Zwecke der Erholung genutzten Bereichen während der Brutzeit 
 

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von Schotter-, Kies- und Sandbänken sowie offenen Rohböden und Flachgewässern an 
Sekundärstandorten wie z.B. Abbaugebieten im Rahmen einer naturnahen Dynamik  

 Erhaltung störungsarmer Brutplätze insbesondere auch an Sekundärstandorten in Abbaubereichen 
während und nach der Betriebsphase 

 

Grauammer (Emberiza calandra)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung einer offenen strukturreichen Agarlandschaft mit naturnahen Elementen wie Rainen, Acker-
säumen, Brachen, einzelnen Gehölzen und Graswegen  

 Erhaltung von artgerechten Grünlandhabitaten durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer ent-
sprechenden Bewirtschaftung  

 Erhalt von gemeinschaftlichen Schlafplätzen (außerhalb der Brutzeit) 

 

Großer Brachvogel (Numenius arquata)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Brutgebieten  
 Erhaltung von Grünland durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der 

Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate, insbesondere in landwirtschaftlich 

sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Kiebitz (Vanellus vanellus)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Brut- und Nahrungshabitaten  
 Erhaltung von Grünland durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der 

Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhalt wichtiger Kleinstrukturen wie Nassstellen, Flutmulden und Schlammflächen  
 Erhaltung des Offenlandcharakters  
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Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den Habiatansprüchen der Art gerecht werdenden Bewirt-
schaftung feuchter Äcker  

 Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate, insbesondere in landwirtschaftlich, 
jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen während der Fortpflanzungszeit  

Knäkente (Anas querquedula)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und Uferve-
getation  

 Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schadstoffeinträgen  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, jagd-

lich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Lachmöwe (Larus ridibundus)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von breiten Verlandungszonen an Gewässern  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate insbesondere in fischereilich, jagdlich 

sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 
 

Schilfrohrsänger (Acrocephalus schoenobaenus)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von Schilfröhrichten und Weichholzauwäldern  
 Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schadstoffeinträgen  

Schwarzkehlchen (Saxicola torquata)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung der strukturreichen Agrarlandschaft mit Hecken, Feldgehölzen, Streuobstwiesen, Rainen, 
Ackersäumen, Brachen und Graswegen  

 Erhaltung von magerem Grünland durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den Habitatan-
sprüchen der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  

 Erhaltung feuchter Wiesengebiete und schilfbestandener Gräben 

 

Wasserralle (Rallus aquaticus)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten  
 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und Ufervege-

tation sowie von direkt angrenzendem, teilweise nährstoffarmem Grünland, dessen Bewirtschaftung 
sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert  

 Erhaltung von Röhrichten und Seggenriedern mit einem großflächig seichten Wasserstand 

 

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und Ufervege-
tation  

 Sicherung eines ausreichenden Wasserstandes an den Brutgewässern zur Brutzeit  
 Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser- und Gewässerqualität  
 Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schadstoffeinträgen  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Brut-, und Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, jagdlich 

sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Baumfalke (Falco subbuteo)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung strukturreicher Waldbestände mit Altholz, Totholz sowie Pioniergehölzen  
 Erhaltung strukturreicher, großlibellenreicher Gewässer und Feuchtgebiete in der Nähe der Bruthabitate  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate 

 

Braunkehlchen (Saxicola rubetra)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung strukturreichen Grünlandes durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den Habitatan-
sprüchen der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  

 Erhaltung strukturierter Brut- und Nahrungshabitate mit extensiv genutzten Wiesen, Weiden, Brachen, 
ruderalisiertem Grünland sowie mit Gräben, Wegen und Ansitzwarten (Zaunpfähle, Hochstauden) 

 

Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von naturnahen, offen strukturierten Laubwaldbeständen mit kleinräumigem Nebeneinander 
der verschiedenen Entwicklungstufen und Altersphasen einschließlich der Waldränder  

 Erhaltung von Streuobstwiesen, Weichholzauen und Kopfweidenbeständen 
 

Graugans (Anser anser)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten unter besonderer Berücksichti-
gung der als Schlafplätze genutzten Bereiche  

 Erhaltung zumindest störungsarmer Brut-, Rast- und Nahrungshabitate, insbesondere in landwirtschaft-
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lich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

Graureiher (Ardea cinerea)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung der Brutkolonien  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, jagdlich 

sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 
 

Haubentaucher (Podiceps cristatus)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Sicherung eines ausreichenden Wasserstandes an den Brutgewässern zur Brutzeit  
 Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasserqualität  
 Erhaltung von natürlichen Fischlaichhabitaten  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Bruthabitate, insbesondere in fischereilich sowie für Zwecke der 

Erholung genutzten Bereichen während der Brutzeit  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rasthabitate 

 

Krickente (Anas crecca)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und Ufervege-
tation  

 Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, jagdlich 
sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Reiherente (Aythya fuligula)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von Stillgewässern mit Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und Ufervegetation  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Brut- und Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, jagdlich 

sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 
 

Uferschwalbe (Riparia riparia)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 In Sekundärhabitaten wie Abbauflächen Erhaltung von Bruthabitaten durch betriebliche Rücksichtnah-
men beim Abbaubetrieb  

 Erhaltung zumindest störungsarmer Brutgebiete 
 

Wachtel (Coturnix coturnix)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung weiträumiger, offener Agrarlandschaften mit Hecken, Feldgehölzen,Streuobstwiesen, Rainen, 
Ackersäumen, Brachen und Graswegen  

 Erhaltung großräumiger Grünlandhabitate 
 

Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung ausgedehnter Schilfröhrichte  
 Erhaltung eines für die Gewässerhabitate günstigen Nährstoffhaushaltes  

Wiesenpieper (Anthus pratensis)  VSR Art.4, Abs.2 (B) 

 Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Brut- und Nahrungshabitaten  
 Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt und Beibehaltung 

oder Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhaltung des Odffenlandcharakters der Brutgebiete  

 

 
Zug- (Z) und Rastvogel (R)  
 
Alpenstrandläufer (Calidris alpina)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und 
Ufervegetation  

 Erhaltung von Schotter-, Kies- und Sandbänken und offenen Schlammufern  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgewässer 

 

Bekassine (Gallinago gallinago)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Rasthabitaten  
 Erhaltung von Grünland durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den habitatansprüchen 

der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhaltung von zumindest störungsarmen Nahrungs- und Rasthabitaten  
 Erhaltung des Offenlandcharakters  

 

Flußregenpfeifer (Charadrius dubius)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von Schotter-, Kies- und Sandbänken sowie offenen Rohböden und Flachgewässern an 
Sekundärstandorten wie z.B. Abbaugebieten im Rahmen einer naturnahen Dynamik  
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Großer Brachvogel (Numenius arquata) VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Rastgebieten  
 Erhaltung von Grünland durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den Habitatansprüchen 

der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Nahrungshabitate, insbesondere in landwirtschaftlich sowie 

für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Kiebitz (Vanellus vanellus)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung hoher Grundwasserstände in den Rast- und Nahrungshabitaten  
 Erhaltung von Grünland durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den Habiatansprüchen 

der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhalt wichtiger Kleinstrukturen wie Nassstellen, Flutmulden und Schlammflächen  
 Erhaltung des Offenlandcharakters  
 Beibehaltung einer den Habitatansprüchen der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung feuchter 

Äcker 

 

Knäkente (Anas querquedula)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und 
Ufervegetation  

 Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schadstoffeinträgen  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, 

jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasser- und Gewässerqualität  
 Erhaltung von Pufferzonen zum Schutz der Gewässer vor Nähr- und Schadstoffeinträgen  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, 

jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von Rastgebieten mit hohen Grundwasserständen  
 Erhaltung von Grünlandhabitaten durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer artgerechten 

Bewirtschaftung  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in landwirtschaftlich, fischereilich, 

jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen zur Zeit des Vogelzuges und in den 
Wintermonaten 

 

Flussuferläufer (Actitis hypoleucos)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der Neubildung von 
Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbänken   

Graugans (Anser anser)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten unter besonderer Berück-
sichtigung der als Schlafplätze genutzten Bereiche  

 Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesondere in landwirtschaft-
lich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Graureiher (Ardea cinerea)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung der Brutkolonien  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, jagdlich so-

wie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 
 

Grünschenkel (Tringa nebularia)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in fischereilich, jagdlich sowie für 
Zwecke der Erholung genutzten Bereichen  

Haubentaucher (Podiceps cristatus)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasserqualität  
 Erhaltung von natürlichen Fischlaichhabitaten  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rasthabitate 

 

Krickente (Anas crecca)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und 
Ufervegetation   
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Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, 
jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

Löffelente (Anas clypeata)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und 
Ufervegetation  

 Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, 
jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen  

 

Pfeifente (Anas penelope)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Rastgebieten  
 Erhaltung von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nährstoffhaushalt  
 Erhaltung von Stillgewässern mit ausreichend breiten Flachuferzonen und einer reichen Unter-

wasser- und Ufervegetation  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgewässer, insbesondere in fischereilich, jagdlich sowie 

für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Reiherente (Aythya fuligula)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von Stillgewässern mit Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und Ufervegeta-
tion  

 Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, 
jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Rotschenkel (Tringa totanus)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Rastgebieten  
 Erhaltung von Niedermooren sowie von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nähr-

stoffhaushalt, deren Bewirtschaftung sich an traditionellen Nutzungsformen orientiert 
 

Schnatterente (Anas strepera)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und 
Ufervegetation  

Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von größeren Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- 
und Ufervegetation  

 Erhaltung einer den ökologischen Ansprüchen der Art förderlichen Wasserqualität 
 

Sichelstrandläufer (Calidris ferruginea)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in fischereilich, jagdlich sowie für 

Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 
 

Spießente (Anas acuta)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unterwasser- und 
Ufervegetation  

 Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, 
jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Tafelente (Aythya ferina)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von zumindest naturnahen Stillgewässern  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesondere in fischereilich, 

jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen  
 

Temminckstrandläufer (Calidris temminckii)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Rastgebieten  
 Erhaltung von Niedermooren sowie von Grünlandhabitaten mit einem für die Art günstigen Nähr-

stoffhaushalt  
 Erhaltung einer weitgehend natürlichen Auendynamik zur Ermöglichung der Neubildung von 

Uferabbrüchen, Kies-, Sand- und Schlammbänken  
 Erhaltung von Stillgewässern mit breiten Flachuferzonen und Verlandungszonen, Röhrichten und 

Rieden und einer reichen Unterwasser- und Ufervegetation  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rastgebiete, insbesondere in fischereilich, jagdlich sowie für 

Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Uferschnepfe (Limosa limosa)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 
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Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Rast- und Nahrungshabitaten 
 Erhaltung von Grünland durch Beibehaltung oder Wiedereinführung einer den habitatansprüchen 

der Art gerecht werdenden Bewirtschaftung  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rast- und Nahrungshabitate, insbesondere in landwirtschaft-

lich, jagdlich sowie für Zwecke der Erholung genutzten Bereichen 

 

Waldwasserläufer (Tringa ochropus)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von naturnahen Auwäldern, Gewässern und Feuchtgebieten  
 Erhaltung zumindest störungsarmer Rasthabitate  

Zwergschnepfe (Lymnocryptes minimus)  VSR Art.4, Abs.2 (ZR) 

 Erhaltung von hohen Grundwasserständen in den Rastgebieten  
 Erhaltung von zumindest naturnahen Gewässern und Feuchtgebieten  

Tabelle 1 Erhaltungsziele für das 6217- (RP Darmstadt,  
  Interneteinsichtnahme April 2020) 

 

 

In Zusammenarbeit mit der Vogelschutzwarte wurde im Jahr 2017 ein SPA-Monitoring-Bericht 
für das Vogelschutzgebiet erstellt (Kreuziger et al. 2017). Danach hat sich innerhalb des 
Teilgebietes Nr. 31 (Tongruben bei Heppenheim) die Situation für die Vogelwelt innerhalb des 
Vogelschutzgebietes zwischen den Jahren 2006 und 2016 durch Ausbaggerung und die 
Schaffung von Flachwasserzonen verbessert.  
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4.2 FFH-Gebiet 6317-  

Das FFH-Gebiet 6317- befindet sich 
westlich von Heppenheim und Bensheim. Das FFH-Gebiet liegt im Naturraum Hessische 
Rheinebene in der naturräumlichen Obereinheit Oberrheinisches Tiefland (D53) im Neckarried 
(225.6). Es besteht aus folgenden Biotopkomplexen: 

o Binnengewässer 7% 
o Grünlandkomplexe mittlerer Standorte 28% 
o Ried- und Röhrichtkomplexe 20% 
o Gebüsch- und Vorwaldkomplexe 45%. 

Das Gebiet ist ein früheres Tonabbaugelände im ehemaligen Neckarbett mit Flachwasserberei-
chen, verschiedenen Sukzessionsstadien naturnaher Waldgesellschaften, Röhrichten und Nie-
derungswiesen. Es hat eine Größe von 91,9 ha. 

Das FFH- Tongrubengelä  ist Teil des EU- Vogel-
. Die Fläche des FFH-Gebietes ist identisch mit 

dem gleichnamigen NSG (RP Darmstadt 2007). 

Das FFH-Gebiet Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim  zeichnet sich durch eine 
bemerkenswerte Kombination von nach der FFH-Richtlinie geschützten Lebensraumtypen und 
Arten aus. Leitbild für die Grünlandflächen ist die Erhaltung und Förderung der gut und insbe-
sondere großflächig entwickelten artenreichen mageren Mähwiesen. Die Fortführung der Pflege 
und die Einbeziehung weiterer Flächen unterstützen die Funktionen, die das Gebiet inmitten 
einer intensiv genutzten Kulturlandschaft für die Pflanzen- und Tierwelt hat. 

Die Erhaltung der nährstoffarmen Stillgewässer mit zugehöriger ephemerer Schlammbodenve-
getation und die Erhaltung bzw. Neuanlage von Tümpeln bewahren die wichtige Trittsteinfunkti-
on als Laichhabitat für Amphibien und als Nahrungshabitat für zahlreiche bemerkenswerte an 
diesen Lebensraum gebundene Vogelarten und Libellen. Die fortschreitende Sukzession der 
reich strukturierten Weidenbestände verstärkt die Bedeutung, die das Gebiet für Totholzbewoh-
ner und als Lebensraum für Arten der Vogelschutzrichtlinie hat (RP Darmstadt 2007). 

Die Erhaltungsziele für das Gebiet gehen aus nachfolgender Tabelle hervor. Im Mittelpunkt 
stehen Gewässerlebensräume, deren Arten und die funktionalen Zusammenhänge mit 
Landlebensräumen, Mageres Grünland sowie die Amphibienarten Kammmolch und 
Gelbbauchunke. 

Die für das Schutzgebiet 6317-305 Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim
formulierten Erhaltungsziele stellen die Grundlage für die vorliegende Verträglichkeits-
Vorprüfung dar. 
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Erhaltungsziele der Lebensraumtypen nach Anhang I FFH-Richtlinie

3132 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Littorelletea uniflorae und/oder 
der Isoëto-Nanojuncetea  

 Erhaltung der biotopprägenden Gewässerqualität  

 Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Gewässervegetation und der Verlandungs-
zonen  

 Erhaltung des funktionalen Zusammenhangs mit den Landlebensräumen für die LRT-typischen Tier-
arten 

 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions  

 Erhaltung der biotopprägenden Gewässerqualität  

 Erhaltung der für den Lebensraumtyp charakteristischen Gewässervegetation und der Verlandungs-
zonen  

 Erhaltung des funktionalen Zusammenhangs mit den Landlebensräumen für die LRT-typischen Tier-
arten 

 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)  

 Erhaltung eines für den LRT günstigen Nährstoffhaushaltes  

 Erhaltung einer bestandsprägenden Bewirtschaftung 
 

Erhaltungsziele der Arten nach Anhang II FFH-Richtlinie 

Bombina variegata Gelbbauchunke  

 Erhaltung von Brachen oder von Flächen im Umfeld der Gewässerhabitate, deren Bewirtschaftung 
artverträglich ist  

 Erhaltung von Lebensraumkomplexen mit besonnten, flachen, möglichst fischfreien Kleingewässern 
 

Triturus cristatus Kammmolch  

 Erhaltung von zentralen Lebensraumkomplexen mit besonnten, zumindest teilweise dauerhaft was-
serführenden, krautreichen Stillgewässern  

 Erhaltung der Hauptwanderkorridore  

 Erhaltung fischfreier oder fischarmer Laichgewässer  

 Erhaltung strukturreicher Laub- und Laubmischwaldgebiete und/oder strukturrreicher Offenlandbe-
reiche in den zentralen Lebensraumkomplexen 

 

Tabelle 2 Erhaltungsziele für das 6317-  
  (RP Darmstadt, Interneteinsichtnahme April 2020) 
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5. Mit der geplanten Änderung des B- r verbundene 
Wirkungen sowie Vermeidungsmaßnahmen  

I wurde der Änderungsbe-
reich als Fläche für  Bauhof und Stadtwerke festgesetzt. Vorgesehen ist nunmehr der Bau eines 
Kindergartens mit seinen Außenanlagen.  

Die Bebauungsplanänderung kann, wie die ursprüngliche Planung, mit negativen Wirkungen in 
Hinblick auf die nahegelegenen NATURA 2000-Gebiete verbunden sein. Diese möglichen Wir-
kungen werden üblicherweise unterteilt in 

o baubedingte Wirkungen, sie entstehen in der Bauphase 
o anlagebedingte Wirkungen, sie sind mit den baulichen Anlagen verbunden  
o betriebsbedingte Wirkungen, sie werden durch den Betrieb der Anlage verursacht. 

Da die Bebauungsplanänderung in der Nähe der beiden NATURA 2000-Gebiete umgesetzt 
wird und nicht innerhalb der Gebiete selbst, werden sich nicht alle Faktoren, die in Tabelle 3 
aufgeführt werden, auf die NATURA 2000-Gebiete auswirken. Wirkfaktoren, die negativ in die 
Gebiete hineinwirken könnten, wurden farbig unterlegt. 

 

u-
sammenwirken könnten, sind nicht bekannt. 

 

Beeinträchti-
gungen 

Schutzgut Beeinträchtigende 
Wirkfaktoren 

Einschätzung der Wir-
kungen  

 

Vermeidungsmaß-
nahmen 

mit Bezug 

Baubedingte 
Beeinträchti-
gungen 

Boden Versiegelungen, Teil-
versiegelungen und 
Bodenverdichtung 

durch Baustraßen und 
Baustelleneinrichtun-
gen 

In die NATURA 2000-
Gebiete wird nicht 
eingegriffen. 

 

Wasser Verminderung der 
Grundwasserneubil-
dung 

wassergefährdende 
Stoffe 

Eingriffe in Gewässer 
oder das Grundwasser 

 Niederschlagswasser 
wird nach Möglichkeit 
versickert 

Beeinträchtigungen 
der Grundwasserqua-
lität und des Grund-
wasserhaushaltes 
werden vollständig 
vermieden. 

Bezug: 

beide NATURA 2000-
Gebiete 
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Beeinträchti-
gungen

Schutzgut Beeinträchtigende 
Wirkfaktoren

Einschätzung der Wir-
kungen 

 

Vermeidungsmaß-
nahmen

mit Bezug 

Klima/Luft Emissionen von Ma-
schinen 

 Emissionen werden 
auf das technisch 
Mögliche begrenzt. 

Bezug: 

beide NATURA 2000-
Gebiete 

Arten und 
Lebensge-
meinschaften 

Beeinträchtigungen 
von Biotopen im Zuge 
der Herstellung von 
Baustraßen und 
Baustelleneinrichtun-
gen 

Störungen durch Lärm, 
Bewegungen und Licht  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trennung von Gewäs-
ser- und Landlebens-
räumen 

Unterbrechung von 
Wanderkorridoren 

 

In die NATURA 2000-
Gebiete wird nicht 
eingegriffen. 

Es besteht auf dem 
Vogteischreiberswie-
senweg nördlich des 
Änderungsbereichs 
eine starke Vorbelas-
tung durch Verkehr 
und Erholungssuchen-
de. 

Eine weitere Vorbelas-
tung besteht in dem 
östlich an den Jochim-
see angrenzenden 
Baugebiet. 

Störungsempfindliche 
Vogelarten werden im 
Umfeld des Ände-
rungsbereichs nicht als 
Brut- oder Rastvögel 
erwartet. 

Die NATURA 2000-
Gebiete sind zudem 
durch Gehölzeinfas-
sungen von optischen 
Störungen abge-
schirmt. 

Es wird nicht davon 
ausgegangen, dass 
der intensiv genutzte 
Acker innerhalb des 
Änderungsbereiches 
einen Teillebensraum 
von Amphibien wie 
Kammmolch oder 
Gelbbauchunke dar-
stellt. 

Eine Trennung von 
Wanderkorridoren 
erfolgt nicht. 

Notwendig ist eine 
zügige Abwicklung der 
Baumaßnahme. 

Die Spielanlagen des 
Kindergartens orien-
tieren sich vor allem in 
Richtung Süden. 

Bezug: 

vor allem Vogel-
schutzgebiet 

Erholung / 
Mensch 

Lärm sowie Beein-
trächtigung des Land-
schaftsbildes 

  

Anlagebe-
dingte Wirk-
faktoren 

Boden Versiegelung, Über-
bauung 

In die NATURA 2000-
Gebiete wird nicht 
eingegriffen. 
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Beeinträchti-
gungen

Schutzgut Beeinträchtigende 
Wirkfaktoren

Einschätzung der Wir-
kungen 

 

Vermeidungsmaß-
nahmen

mit Bezug 

 

Arten und 
Lebensge-
meinschaften 

Trennung von Gewäs-
ser- und Landlebens-
räumen 

Unterbrechung von 
Wanderkorridoren 

s. bei den baubeding-
ten Wirkfaktoren 

 

Erholung / 
Mensch 

Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes 

  

Betriebsbe-
dingte Wirk-
faktoren 

Klima/Luft Hausbrand und Ver-
kehr 

Eine messbare Verän-
derung wird nicht er-
wartet.  

 

Arten und 
Lebensge-
meinschaften 

Lärm, Bewegungen 
und Licht, vor allem 
durch  

o Zubringerverkehr 
 

o Nutzung der 
Außenanlagen 
zum Spielen  

 
o Ausflüge von 

Kindergruppen in 
das Umfeld des 
Kindergartens 

Es besteht auf dem 
Vogteischreiberswie-
senweg nördlich des 
Änderungsbereichs 
eine starke 
Vorbelastung durch 
Verkehr und 
Erholungssuchende. 

Eine weitere Vorbelas-
tung besteht in dem 
östlich an den Jochim-
see angrenzenden 
Baugebiet. 

Störungsempfindliche 
Vogelarten werden im 
Umfeld des 
Eingriffsbereichs nicht 
als Brut- oder 
Rastvögel erwartet. 

Die NATURA 2000-
Gebiete sind zudem 
durch 
Gehölzeinfassungen 
von optischen 
Störungen 
abgeschirmt. 

Die Kindergruppen 
des Kindergartens 
werden bei Ausflügen 
im Bereich der beiden 
Schutzgebiete zu 
einem Verhalten 
angehalten, dass dem 
Umfeld in dem sie sich 
befinden, 
angemessen ist. 

Gruppen, die in die 
Schutzgebiete geführt 
werden, sollten aus 
nicht mehr als 15 
Kindern bestehen. Die 
Gruppen bleiben auf 
den für das Betreten 
zugelassenen Wegen. 

Bezug: 

vor allem 
Vogelschutzgebiet 

Erholung / 
Mensch 

zusätzlicher Pkw-
Verkehr 

  

Tabelle 3 Wirkfaktoren, die mit der Bebauungsplanänderung verbunden sind  sowie   
  Vermeidungsmaßnahmen 
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Foto 2 Südrand des Vogelschutzgebietes am Vogteischreiberswiesenweg  

 

 

 
Foto 3 Ufer des Jochimsees im Vogelschutzgebiet 
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Foto 4 Südöstlicher Eingang zum FFH-Gebiet Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim  

 

 

6. Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des 
Vogelschutzgebietes und des FFH-Gebietes 

Die vorgesehene Änderung des r  greift nicht direkt in das 
Vogelschutzgebiet -

 

Auswirkungen auf Lebensraumtypen und Tierarten, für die Erhaltungsziele formuliert wurden, 
das sind in beiden Gebieten vor allem Feuchtlebensräume und die an sie gebundenen Arten, 
sind daher unter der Voraussetzung nicht zu erwarten, dass sowohl die Grundwasserqualität als 
auch in die Grundwasserstände nicht negativ verändert werden. 

Eine Beeinträchtigung der Beziehungen zwischen den Feuchtgebieten und deren Umland durch 
die geplante Bebauung wird nicht erwartet, da die Bebauung auf einem intensiv genutzten 
Ackerstandort vorgesehen ist. Hier werden keine Überwinterungslebensräume von 
Amphibienarten erwartet.  

Mögliche Wanderungsbewegungen von Amphibien, die über die Schutzgebiete hinaus in 
Richtung Süden verlaufen, werden durch die geplante Bebauung nicht unterbunden, sie bleiben 
weiterhin möglich. Eine Beeinträchtigung der für den Kammmolch und die Gelbbauchunke 
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von 
daher nicht erwartet.  

Insbesondere für das Vogelschutzgebiet ist die Frage von Bedeutung, ob es durch die 
baubedingten Wirkungen und insbesondere auch durch die Nutzung des Kindergartens zu 
Beeinträchtigungen in Hinblick auf Erhaltungsziele des Vogelschutzgebietes kommen kann, das 
direkt an die geplante Bebauung grenzt. 

Für zahlreiche Vogelarten, für die Erhaltungsziele formuliert wurden, sowohl für Brutvögel als 
auch für Rastvögel, wurde die Bedeutung der Störungsarmut in ihren Lebensräumen 
hervorgehoben. 

In diesem Zusammenhang muss die Vorbelastung durch Verkehr und Erholungssuchende 
betrachtet werden, die im Umfeld des Vogelschutzgebietes sowohl auf dem südlich 
angrenzenden Vogteischreiberswiesenweg als auch durch die östlich angrenzende Bebauung 
gegeben ist. Mit störungsempfindlichen Vogelarten wird hier nicht mehr gerechnet. 

Durch folgende Vermeidungsmaßnahmen können unnötige Beeinträchtigungen während der 
Brut- und der Rastzeiten vermieden werden. 

o Notwendig ist eine zügige Abwicklung der Baumaßnahme. 

o Die Spielanlagen des Kindergartens orientieren sich vor allem in Richtung Süden. 

o Die Kindergruppen des Kindergartens werden bei Ausflügen im Bereich der beiden 
Schutzgebiete zu einem Verhalten angehalten, dass dem Umfeld in dem sie sich 
befinden, angemessen ist. 

o Gruppen, die in die Schutzgebiete geführt werden, sollten aus nicht mehr als 15 Kindern 
bestehen. Die Gruppen bleiben auf den für das Betreten zugelassenen Wegen. 

Unter den genannten Voraussetzungen wird eine Beeinträchtigung des Vogelschutzgebietes 
6217-403 -Gebietes 6317- n-

durch den Bau eines Kindergartens nicht erwartet. 

 

Aufgestellt 

Brensbach, den 10. Juni 2020 

 

 Heuer & Döring 
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1. Beschreibung des Eingriffsvorhabens und Aufgabenstellung 

Anlass der Bebauungs-
plan-Änderung ist der bestehende Bedarf an Kindergartenplätzen, der innerhalb der Stadt Hep-
penheim nicht gedeckt werden kann. Um ihrer Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungs-
plätzen für Kinder gerecht zu werden, plant die Stadt Heppenheim die Errichtung einer weiteren 
Kindertagesstätte. Hierzu soll eine Fläche in Anspruch genommen werden, die im rechtsgülti-

 aus dem Jahr 2001 als Fläche für  Bauhof und Stadtwerke 
festgesetzt wurde (Planungsbüro Piske 2019). 

Mit der Umsetzung der Planung können Eingriffe in Lebensräume von geschützten Arten ver-
bunden sein. Im Rahmen des Artenschutzgutachtens wird untersucht, wie artenschutzrelevante 
besonders oder streng geschützte Arten von den geplanten Maßnahmen betroffen sein können 
und wie gegebenenfalls Störungen und Verluste dieser Arten in Zukunft vermieden oder mini-
miert werden können.  

 wurde Ende Januar 2020 von der Stadt Heppenheim mit der Erstellung des Gutachtens 
beauftragt.  

 

 

 

Abbildung 1 Geltungsbereich der Planänderung (aus Planungsbüro Piske 2019) 
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2. Rechtliche Grundlagen und Methodik 

Gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten wäh-
rend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten 
erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen 
aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
 

Die streng und besonders geschützten Arten sind in § 7 Abs. 2 Nr. 13 und Nr. 14 BNatSchG 
definiert. 
 
Für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft gelten gemäß § 44 Abs. 5 
BNatSchG die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG nur eingeschränkt: 

o so sind in diesen Fällen die Verbotstatbestände lediglich für die wild lebenden Tier- und 
Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie für die die europäischen Vogel-
arten und sonstige in einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 2 BNatSchG aufgeführte 
Verantwortungsarten zu betrachten (die Verordnung liegt nicht vor).  

o Werden diese durch ein Vorhaben betroffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des 
Absatzes 1 Nr. 3 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder 
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaß-
nahmen festgesetzt werden. Für Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb 
der FFH-Richtlinie aufgeführten Arten gilt dies entsprechend. 

o Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, sind diese ausschließlich im Rah-
men der Eingriffsregelung des § 15 BNatSchG zu behandeln. 

Gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG können die nach Landesrecht zuständigen Behörden von den 
Verboten des § 44 BNatSchG im Einzelfall Ausnahmen zulassen  
1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheblicher 

wirtschaftlicher Schäden, 
2. zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, 
3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwecken 

dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich der 

Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung oder der maßgeblich günstigen Aus-
wirkungen auf die Umwelt oder 
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5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses einschließ-
lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 
 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 
und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert, soweit nicht 
Artikel 16 Abs. 1 der FFH-Richtlinie weitergehende Anforderungen enthält. Artikel 16 Abs. 3 der 
FFH-Richtlinie und Artikel 9 der Vogelschutzrichtlinie sind zu beachten. Danach darf eine Aus-
nahme nur erteilt werden, wenn für die Art weiterhin ein günstiger Erhaltungszustand besteht. 
Ist das nicht der Fall, kann eine Ausnahme nur erteilt werden, wenn hinreichend nachgewiesen 
ist, dass die Ausnahme den ungünstigen Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtert und die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindern kann. 

 
Methodik der artenschutzrechtlichen Prüfung 

Die Vorgehensweise r Leitfaden für die artenschutzrechtliche 
(Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbrau-

cherschutz 2015), wonach sich die folgenden Arbeitsschritte ergeben: 
 

o Bestandserfassung und Bestandsbeschreibung 

o Projektbeschreibung und Konfliktanalyse 

o Maßnahmenplanung und 

o ggf. Klärung der Ausnahmevoraussetzungen.  
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3. Beschreibung des Geltungsbereichs 

3.1 Biotope 

Der Planänderungsbereich befindet sich am nördlichen Stadtrand von Heppenheim und um-
fasst einen Teilbereich einer Ackerfläche. Im Osten grenzen ein Regenrückhaltebecken, eine 
Hecke (u.a. aus Weißdorn, Schlehe, Salweide und Rotem Hartriegel) sowie Brachflächen an. Im 
Norden liegt das Gelände des Jochimsees.  

 

 

Foto 1 Der Geltungsbereich von Norden aus gesehen 
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Foto 2 Blick auf das östlich angrenzende Gelände des Regenrückhaltebeckens 

 

 

Foto 3 Hecke südlich des Regenrückhaltebeckens - Westseite 
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Foto 4 Hecke südlich des Regenrückhaltebeckens - Ostseite 

 

 

3.2 Fauna 

Als Grundlage für die Beurteilung der Wirkungen, die mit der Umsetzung der Bauleitplanung auf 
die artenschutzrechtlich relevante Fauna verbunden sein können, wurden im Frühjahr 2020 
Kartierungen von Vögeln und Reptilien vorgenommen. Die Betroffenheit von Fledermäusen und 
Amphibien wird auf der Basis einer Potenzialanalyse eingeschätzt. 
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3.2.1 Avifauna 

Zur Erfassung der Avifauna erfolgten im Jahr 2020 vier Begehungen. Ziele der Erfassung waren 
die Kartierung der Brutvögel in den an den Geltungsbereich angrenzenden Gehölzen und von 
Brutvögeln des Offenlandes auf dem Acker innerhalb des Geltungsbereichs und im Umfeld von 
ca. 200 m. 

Bei der ersten Begehung wurden die angrenzenden Gehölze auf ein Vorkommen von Horsten, 
Höhlen und Spalten hin untersucht. Dabei wurden keine Höhlen oder Spalten beobachtet. Die 
Brut der Kohlmeise weist darauf hin, dass es kleinere Höhlen geben kann.  

Datum Uhrzeit Witterung Schwerpunkt der Kartierung 

31. März 2020 10.30  11.00 wechselnd wolkig, 6°C Vögel 

20. April 2020 10.15  11.00 sonnig, 14,5°C Vögel 

Reptilien 

18. Mai 2020 08.45  09.45 

10.00  10.30 

sonnig, 12  16,5 °C Vögel 

Reptilien 

30. Mai 2020 10.30  11.00 sonnig, 20,5 °C Vögel 

Reptilien 

Tabelle 1 Begehungstermine  

 

Brutvögel des Offenlandes (z.B. Feldlerche oder Schafstelze) wurden nicht nachgewiesen. In 
der östlich angrenzenden Hecke brüten mit Amsel, Kohlmeise, Mönchs- und Gartengrasmücke 
verbreitete Vogelarten. 

Im weiteren Umfeld wurden Teichrohrsänger, Nachtigall, Hausrotschwanz, Haussperling und 
Girlitz als Brutvögel nachgewiesen. 

Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt in Abbildung 2. 

Als Nahrungsgäste treten innerhalb des Geltungsbereichs und in dessen näherem Umfeld fol-
gende Arten auf 

o Bachstelze 
o Elster 
o Grünfink 
o Mehlschwalbe 
o Rabenkrähe 
o Rauchschwalbe 
o Ringeltaube und 
o Star.  
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Abbildung 2 Brutvögel im Umfeld des Geltungsbereichs im Jahr 2020 
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Artname dt. wiss. RL-
D 

RL-
HE 

sg Erhaltungszustand  Nachweis 2020 

Amsel Turdus merula - - - günstig  BV angrenzend 
Bachstelze Motacilla alba - - - günstig NG 

Elster Pica pica - - - günstig NG 

Gartengrasmücke Sylvia borin - - - günstig BV angrenzend 

Girlitz Serinus serinus - V - ungünstig / unzureichend NG, BV außerhalb 

Grünfink Carduelis chloris - - - günstig NG 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros - - - günstig  NG, BV außerhalb 

Haussperling Passer domesticus V V - ungünstig / unzureichend NG, BV außerhalb 

Kohlmeise Parus major - - - günstig  BV angrenzend  
Mehlschwalbe Delichon urbicum V 3 - ungünstig / unzureichend NG 

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla - - - günstig  BV angrenzend 
Nachtigall Luscinia megarhynchos - - - günstig NG, BV außerhalb 

Rabenkrähe Corvus corone - - - günstig NG 
Rauchschwalbe Hirundo rustica V 3 - ungünstig / unzureichend NG 

Ringeltaube Columba palumbus - - - günstig NG 

Star Sturnus vulgaris 3 - - günstig  NG 
Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus - - - günstig NG, BV außerhalb 

Zilpzalp Phylloscopus collybita - - - günstig BV angrenzend 

Tabelle 2 Im Untersuchungsraum im Jahr 2020 nachgewiesene Vogelarten 
  RL D: Grüneberg et al. 2016, RL Hessen: Werner et al.  2016 

BV  Brutvogel  
  NG  Nahrungsgast  

2  stark gefährdet 
3  gefährdet 

V  Arten, die aktuell noch nicht gefährdet sind, von denen aber zu befürchten ist, dass sie in 
den nächsten zehn Jahren gefährdet sein werden, wenn bestimmte Faktoren weiterhin 
einwirken (Vorwarnliste) 

sg streng geschützte Art 

 

Hinweise zum Artenschutz 

Alle heimischen Vogelarten sind nach der Vogelschutz-Richtlinie geschützt. Nach Anhang I der 
Vogelschutzrichtlinie streng geschützte Arten, wie z.B. der Grünspecht, wurden im Untersu-
chungsgebiet nicht als  Brutvögel nachgewiesen.  

Ebenfalls streng geschützt sind die heimischen Greifvogel-Arten gemäß EU-Verordnung für 
Greifvögel - abgeleitet aus dem Washingtoner Artenschutzabkommen. Eine Brut von Greifvö-
geln konnte im Untersuchungsgebiet nicht festgestellt werden. 
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3.2.2  Fledermäuse 

Zur Erstellung des Gutachtens erfolgte eine Erfassung von möglichen Fledermausquartieren. 
Sommer- und Zwischenquartiere in den Bäumen der angrenzenden Hecke können nicht ganz 
ausgeschlossen werden. Für eine Überwinterung geeignete Quartiere sind in der Hecke nicht 
vorhanden. 

Der Geltungsbereich der B-Plan-Änderung kann am Heckenrand Nahrungsraum von Fleder-
mäusen sein. 

Alle Fledermäuse sind nach der FFH-Richtlinie Anhang IV streng geschützt.  

 

3.2.3  Reptilien 

Innerhalb des Geltungsbereichs (Acker) sind keine für Eidechsen und Schlangen geeigneten 
Habitate vorhanden. Um festzustellen, ob Zauneidechsen (Lacerta agilis) von Randbereichen 
aus in die Baustelle gelangen könnten, erfolgten vier Begehungen in den östlich an die Hecke 
anschließenden Bereichen. Dabei ergab sich, trotz geeigneter Habitate im Bereich eines Dam-
mes und des östlichen Heckensaumes, kein Nachweis.  

Die Zauneidechse ist nach der FFH-Richtlinie Anhang IV streng geschützt.  

 

 

Foto 5  Damm östlich des Geltungsbereichs und angrenzende Brache 
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Foto 6  Westliche Dammseite und Brachfläche zwischen Damm und Hecke 

 

 

Foto 7  Östlicher Heckensaum 
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3.2.4 Amphibien

Nördlich des Geltungsbereichs befinden sich Stillgewässer, in denen Amphibien auftreten. So 
ist innerhalb des FFH-Gebietes 6317-305 p  
das Vorkommen von Gelbbauchunke und Kammmolch bekannt (s. auch  2020). Beide Arten 
sind nach der FFH-Richtlinie streng geschützt. 

Es wird aufgrund der intensiven Nutzung der Ackerfläche innerhalb des Geltungsbereichs und 
der Entfernung zu den Stillgewässern nicht erwartet, dass die Amphibien den Geltungsbereich 
zur Überwinterung aufsuchen. 

 

4. Wirkungen des Vorhabens 

Der Bebauungsplan ermöglicht eine Überbauung innerhalb des Geltungsbereichs. Damit 
verbundene mögliche Wirkfaktoren in Hinblick auf die artenschutzrechtlich relevante Fauna sind 

o Verlust von Vogelbrutplätzen durch einen Rückschnitt oder auch durch eine Rodung 

von Gehölzen in der angrenzenden Hecke 

o Störungen der Brutvögel in einer angrenzenden Hecke während der Bauzeit und 

durch die geplante Nutzung eines Kindergartens. 

o Störungen von Fledermäusen, die in der angrenzenden Hecke ein Sommer- oder 

Zwischenquartier haben können. 

 

 

5. Bestimmung der prüfungsrelevanten Artengruppen 

Anhand der Ortsbegehungen im Jahr 2020 und sonstiger vorliegender Informationen kann das 
Vorkommen von nach europäischem oder nationalem Recht streng geschützten Arten aus den 
Artengruppen 

o Flora 
o Fische 
o Amphibien 
o Insekten (einschl. Libellen) 
o Reptilien 
o Säugetiere  
o Spinnen und 
o Weichtiere 

mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden.  

Streng geschützte Arten aus diesen Gruppen wurden nicht nachgewiesen oder sind aufgrund 
ihrer Verbreitung und/oder ihrer Lebensraumansprüche nicht im Geltungsbereich zu erwarten. 
Das in der artenschutzrechtlichen Prüfung zu betrachtende Artenspektrum umfasst daher die 
Arten(gruppen) bzw. Gilden 
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o Gehölzbrüter
o Höhlen- und Nischenbrüter 
o Fledermäuse. 

 

5.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

Für die zu erwartenden Fledermäuse erfolgt nachfolgend eine Abfrage in einem Prüfbogen aus 
dem hessischen Leitfaden für artenschutzrechtliche Prüfungen (HMUELV 2015) am Beispiel der 
Zwergfledermaus. Die Art tritt verbreitet auf und steht stellvertretend für eventuelle weitere 
Fledermausarten, deren Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann. 

Allgemeine Angaben zur Art 
1.  Von dem Vorhaben betroffene  Art 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)  

2.  Schutzstatus und Gefährdungsstufe Rote Listen 

 FFH-RL- Anh. IV - Art     
 Europäische Vogelart     

Zwergfledermaus               Deutschland:  -    Hessen:  3 

 2  stark gefährdet / 3  gefährdet / V  Vorwarnliste / D  Datenlage unzureichend / G  Gefährdung anzunehmen  
Rote Liste Deutschland: Meinig et al. 2009 / Rote Liste Hessen: Kock & Kugelschafter 1996 
 

3.  Erhaltungszustand 

Bewertung nach Ampel-Schema 

  EU    D (kont. Region) Hessen 

Zwergfledermaus FV ? FV  FV  

FV   guter Zustand        U1   ungünstig / unzureichend      xx    es liegt keine Einschätzung vor  (Quellen: IUCN 2019,  BfN 2019 , HLNUG 2019) 

Trend:  = sich verschlechternd = stabil 

Als lokale Population der Zwergfledermaus ist im Sommer die Wochenstube anzusehen. In Gebäu-
den sind Koloniengrößen mit bis zu 250 Weibchen bekannt (Dietz et al. 2007). Die Wochenstuben 
sind im Grundsatz einfach gegeneinander abgrenzbar und werden von Simon & Dietz (2006) als 
Grundeinheit bei der Bewertung des Zustandes von Populationen angesehen.  

Die Zwergfledermaus wechselt häufig ihr Quartier. Nutzt eine Wochenstube mehrere Quartiere, so 
bezeichnet man die Gesamtheit der genutzten Quartiere als Quartierverbund. Im Regelfall ist dieser 
räumlich klar abgrenzbar (z.B. innerhalb einer kleinen Ortslage). Alle Individuen eines solchen Ver-
bundes sind demnach als Angehörige einer lokalen Population anzusehen 

Neben den Wochenstuben sind im Sommer die Männchenvorkommen und im Spätsommer Gruppen 
von Männchen und Weibchen in Paarungsquartieren als lokale Population anzusehen.  

Im Winter ziehen sich die Tiere einzeln oder in kleinen Gruppen in die Winterquartiere zurück. Da sich 
Tiere verschiedener Kolonien in einem Winterquartier versammeln können, entspricht die lokale Po-
pulation im Winter nicht mehr der sommerlichen lokalen Population. Die Abgrenzung der lokalen Po-
pulation im Winter bezieht sich punktuell auf das einzelne Winterquartier oder auf den Raum eng (et-
wa < 100 m) beieinander liegender Winterquartiere. 

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann nicht beurteilt werden. 

4.  Charakterisierung der betroffenen Art  
Angaben zur Art im Wesentlichen zitiert aus: BfN  2019, Dietz et al. 2007, Dietz & Simon 2006, LANUV 2010 
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4.1 Lebensraumansprüche, Verhaltensweisen 
Zwergfledermäuse sind Gebäudefledermäuse, die in strukturreichen Landschaften, vor allem auch in 
Siedlungsbereichen als Kulturfolger vorkommen. Zur Jagd suchen Zwergfledermäuse ein breites 
Spektrum von überwiegend gehölzdurchsetzten Standorten auf. 

Sie besiedeln sowohl im Sommer als auch im Winter spaltenförmige Verstecke an Gebäuden. Dazu  
zählen  beispielsweise  Fassadenverkleidungen  aus  Holz  oder  Schiefer oder  kleine  Hohlräume  
an  der  Dachtraufe und in Außenwänden. Sie sind auch in Nistkästen aus Holz oder Holzbeton zu 
finden.  

Jagdgebiete / Aktionsraum: Gewässer und gehölzreiche Gewässerufer, Waldränder, gehölzreiche 
Siedlungen, Wiesen und Weiden. Jagdreviere maximal 2 km vom Tagesquartier entfernt. 

Flugverhalten: Jagd im freien Luftraum in Vegetationsnähe, ausdauerndes Patrouillieren entlang von 
Gehölzen und Waldränden, Streckenflüge strukturgebunden, Kollisionsrisiko vorhanden (LBM 2011). 

Wochenstubenquartiere sind zumeist enge Spaltenräume in und an Gebäuden, Quartiere in Fleder-
maus- und Vogelkästen, Baumhöhlen oder hinter loser Borke kommen selten vor und sind meist 
klein. Die Zwergfledermaus wechselt häufig ihr Quartier, die maximale bekannte Entfernung der ver-
schiedenen Quartiere zueinander beträgt bis zu 15 km. Die Männchen verbringen den Sommer meist 
einzeln und besetzen in dieser Zeit Paarungsquartiere und Paarungsterritorien. 

Die Tiere überwintern relativ frostexponiert,  oft  zunächst  in  Bruchstein- bzw.  Trockenmauern  und  
erst  bei  zunehmendem  Frost  wechseln  die Tiere in frostfreie Quartiere wie Keller oder Stollen.  

4.2 Verbreitung 
Die mit Abstand häufigste Art in Europa ist die Zwergfledermaus, die auch in Deutschland weit ver-
breitet ist und wohl flächendeckend  vorkommt  (Boye  et  al.  1999).   

Die  Zwergfledermaus  ist  auch  die  häufigste  Fledermausart Hessens und wird bei praktisch allen 
fledermauskundlichen Untersuchungen nachgewiesen (Dietz & Simon 2006).  

Vorhabensbezogene Angaben 
5. Vorkommen der Art im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell  

6.  Prognose und Bewertung der Tatbestände nach § 44 BNatSchG 

6.1 Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- 
oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG) 

a) Können Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der 
Natur entnommen, beschädigt oder zerstört werden?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

b) Sind Vermeidungsmaßnahmen möglich?                     ja      nein 

Der Gehölzbestand, der das Regenrückhaltebecken einfasst, bleibt weitestgehend erhalten. 

c) Wird die ökologische Funktion im räumlichen  
Zusammenhang ohne vorgezogene Ausgleichs- 
Maßnahmen (CEF) gewahrt?   ja  nein 
(§ 44 Abs. 5 Satz 2 BNatSchG) 
(Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt) 

d) Wenn Nein - kann die ökologische Funktion durch  
vorgezogene Ausgleichs-Maßnahmen (CEF)  
gewährleistet werden?   ja   nein 
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Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten" tritt ein.  ja   nein  

6.2 Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere  
(§ 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG) 

a) Können Tiere gefangen, verletzt oder getötet wer-
den?   ja   nein 
(Vermeidungsmaßnahmen zunächst unberücksichtigt) 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen möglich ?   ja   nein 
s. Tabelle 4 in Kapitel 6.1 

c) Verbleibt unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaß- 
nahmen ein signifikant erhöhtes 
Verletzungs- oder Tötungsrisiko?   ja   nein 

(Wenn JA  Verbotsauslösung !) 

    ja   nein  

6.3 Störungstatbestand (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
 

a) Können wild lebende Tiere während der Fortpflanzungs-, 
Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs- 
zeiten erheblich gestört werden?   ja   nein 
Beunruhigungen  entstehen während der Bauarbeiten und durch die Kindergartennutzung. Eine 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population wird jedoch nicht erwartet. 

b) Sind Vermeidungs-Maßnahmen  möglich?   ja   nein 

c) Wird eine erhebliche Störung durch o. g. Maßnahmen  
 vollständig vermieden?   ja   nein 

   ja   nein 
 

Ausnahmegenehmigung nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforder-
lich? 
Tritt einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1  
Nr. 1- 4 BNatSchG ein?    ja   nein 
(Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose  
und der vorgesehenen Maßnahmen) 

Wenn NEIN  Prüfung abgeschlossen 
 
7. Prüfung der Ausnahmevoraussetzungen 
    § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. i. V. mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 

Entfällt 

8. Zusammenfassung 
Folgende fachlich geeignete und zumutbare Maßnahmen sind in den Planunterlagen dargestellt 
und berücksichtigt worden: 
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 Vermeidungsmaßnahmen 

 
 CEF-Maßnahmen zur Funktionssicherung im räumlichen Zusammenhang 

 
 FCS-Maßnahmen zur Sicherung des derzeitigen Erhaltungszustandes der  

 Population über den örtlichen Funktionsraum hinaus 
 

 Gegebenenfalls erforderliche/s Funktionskontrolle/Monitoring und/oder  
 Risikomanagement für die oben dargestellten Maßnahmen werden in den 
 Planunterlagen verbindlich festgelegt  
 
Unter Berücksichtigung der Wirkungsprognose und der vorgesehenen Maßnahmen  
 

 tritt kein Verbotstatbestand des § 44 Abs. 1 Nr. 1- 4 ein, so dass  
 keine Ausnahme gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG, ggf. in Verbindung mit  
 Art. 16 FFH-RL erforderlich ist 
 

 liegen die Ausnahmevoraussetzungen vor gem. § 45 Abs. 7 BNatSchG  
  ggf. in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL 
 

 sind die Ausnahmevoraussetzungen des § 45 Abs. 7 BNatSchG in Verbindung  
 mit Art. 16 Abs. 1 FFH-RL nicht erfüllt! 

 

 

5.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Artikel 1 der Vogel-
schutzrichtlinie 

Ein Verlust von Brutplätzen durch Gehölzrückschnitt, Gehölzrodung und durch Störungen im 
Zuge der Bauarbeiten sowie durch die spätere Kindergartennutzung ist nicht auszuschließen. 

Für die im Umfeld des Geltungsbereichs nachgewiesenen Vogelarten werden Angaben in der 
Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger, besonders 

HMUELV 2015) gemacht (Brutvögel und Nahrungsgäste). 

Vogelarten mit ungünstigem/unzureichendem oder mit ungünstigem/schlechtem Erhaltungszu-
stand sind von den zu erwartenden Wirkungen nicht betroffen.  

Bei Nahrungsgästen wird von einer Nichtbetroffenheit im artenschutzrechtlichen Sinne ausge-
gangen. 
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Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger, besonders geschützter Vogelarten 
Für die hier aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und 
Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökologische Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des 
Erhaltungszustands der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten 
keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden  soweit keine größere Anzahl von Individuen/Brutpaaren betroffen ist. 

Artname Wiss. Name S  § V Bestand in 
HE* 

betroffen nach § 
44 BNatSchG, Abs. 
1 

Erläuterung zur 
Betroffenheit 

Hinweise auf                
Vermeidungs- / Kompensa-
tionsmaß-nahmen  i. R. d. 
Eingriffsregelung 

Nr. 
11 

Nr. 
2 

 Nr. 
32 

Amsel Turdus 
merula 

I b BV H 545.000           
stabil 

x x x Verlust von mind. 1 
Brutplatz  

Zeitliche Vorgaben für Hecken-
rückschnitt und Rodungen 

Bachstelze Motacilla 
alba 

I b NG 45.000 -55.000 
stabil 

     

Elster Pica pica I b NG 30.000  50.000 
stabil 

     

Gartengrasmü-
cke 

Sylvia borin I b BV H 150.000 stabil x x x Verlust von mind. 1 
Brutplatz 

Zeitliche Vorgaben für Hecken-
rückschnitt und Rodungen 

Girlitz Serinus 
serinus 

I b BV ah 15.000  30.000 
stabil 

     

Grünfink Carduelis 
chloris 

I b NG 195.000 stabil      

Haus-
rotschwanz 

Phoenicurus 
ochruros 

I b BV ah 58.000  73.000    
stabil 

     

Haussperling Passer 
domesticus 

I b BV ah 165.  293.000      

Kohlmeise Parus major I b BV H 450.000           
stabil 

x x x Verlust von mind. 1 
Brutplatz 

Zeitliche Vorgaben für Hecken-
rückschnitt und Rodungen 

Mehlschwalbe Delichon 
urbicum 

I b NG 40.000  60.000 
sich verschlech-

ternd 

     

Mönchs-
grasmücke 

Sylvia atri-
capilla 

I b BV H 326.000 - 
384.000           

stabil 

x x x Verlust von mind. 1 
Brutplatz 

Zeitliche Vorgaben für Hecken-
rückschnitt und Rodungen 

Nachtigall Luscinia 
megarhyn-
chos 

I b BV ah 5.000  10.000 
stabil 

     

Rabenkrähe Corvus  
corone 

I b NG 150.000           
stabil 

     

Rauchschwalbe Hirundo 
rustica 

I b NG 30.000  50.000 
sich 

verschlechternd    

     

Ringeltaube Columba 
palumbus 

I b NG 220.000 stabil      

Star Sturnus 
vulgaris 

I b NG 186.000 - 
243.000           

stabil 

     

Teichrohrsän-
ger 

Acrocephalus 
scirpaeus 

I b BV ah 3.500  4.500 
stabil 

     

Zilpzalp  Phylloscopus 
collybita 

I sg BV H 293.000           
stabil 

x x x Verlust von mind. 1 
Brutplatz  

Zeitliche Vorgaben für Hecken-
rückschnitt und Rodungen 

                                                
1 Verbotstatbestand im Regelfall nicht von Relevanz, da durch Bauzeitenregelung etc. eine Vermeidung möglich ist. 
2 Verbotstatbestand trifft nur für regelmäßig genutzte Fortpflanzungsstätten zu 
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Tabelle 3 Betroffenheit allgemein häufiger, besonders geschützter Vogelarten und Nahrungsgäste

   
  §   Schutzstatus nach § 7 BNatSchG 

b           besonders geschützte Art  
sg streng geschützte Art 
V  Vorkommen 
BV  Brutvogel (fett markiert) 
BV ah  Brutvogel im Umfeld 
BV H  Brutvogel in der angrenzenden Hecke 
NG Nahrungsgast 
S Status der Art in Hessen 
I           regelmäßiger Brutvogel  
*   Die Zahlen basieren auf den ADEBAR-Zählungen 2004  2009, einzelne               
   Arten bis 2013 aktualisiert (Staatliche Vogelschutzwarte 2014) 

 

 

6. Maßnahmen zur Vermeidung und Maßnahmen zur Sicherung der 
 kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

6.1 Maßnahmen zur Vermeidung 

Folgende Vorkehrungen zur Vermeidung müssen durchgeführt werden, um Störungen, Tötun-
gen und / oder Schädigungen von  Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie und von euro-
päischen Vogelarten i.S.v. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie zu vermeiden oder zu mindern. Die 
Ermittlung der Verbotstatbestände gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Be-
rücksichtigung dieser Vorkehrungen. 

Nr. Art der Maßnahme Artbezug 

V 1 Gehölzrodungen und Gehölzrückschnitt werden auf das unbedingt Notwendige 
beschränkt. 

Vögel  
Fledermäuse 

V 2 Gehölzrodungen und Gehölzrückschnitt sind nur in der Zeit vom 01. Oktober 
bis 29. Februar zulässig (§ 39 Abs. 5 BNatSchG). 

Vögel 
Fledermäuse 

Tabelle 4 Maßnahmen zur Vermeidung von Störungen, Tötungen und / oder Schädigungen von  
  Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL und von europäischen Vogelarten 

 

 

6.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 

Eine Durchführung vorgezogener Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen 
Funktionalität (CEF-Maßnahmen) wird nicht erforderlich. 
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7. Zusammenfassung 

Anlass der Bebauungs-
plan-Änderung ist der bestehende Bedarf an Kindergartenplätzen, der innerhalb der Stadt Hep-
penheim nicht gedeckt werden kann. Um ihrer Verpflichtung zur Bereitstellung von Betreuungs-
plätzen für Kinder gerecht zu werden, plant die Stadt Heppenheim die Errichtung einer weiteren 
Kindertagesstätte. Hierzu soll eine Fläche in Anspruch genommen werden, die im rechtsgülti-

 aus dem Jahr 2001 als Fläche für  Bauhof und Stadtwerke 
festgesetzt wurde (Planungsbüro Piske 2019). 

Mit der Umsetzung der Planung können Eingriffe in Lebensräume von geschützten Arten ver-
bunden sein. Im Rahmen des Artenschutzgutachtens wird untersucht, wie artenschutzrelevante 
besonders oder streng geschützte Arten von den geplanten Maßnahmen betroffen sein können 
und wie gegebenenfalls Störungen und Verluste dieser Arten in Zukunft vermieden oder mini-
miert werden können.  

Der Planänderungsbereich befindet sich am nördlichen Stadtrand von Heppenheim und um-
fasst einen Teilbereich einer Ackerfläche. Im Osten grenzen ein Regenrückhaltebecken, eine 
Hecke sowie Brachflächen an. Im Norden liegt das Gelände des Jochimsees.  

Als Grundlage für die Beurteilung der Wirkungen, die mit der Umsetzung der Bauleitplanung auf 
die artenschutzrechtlich relevante Fauna verbunden sein können, wurden im Frühjahr 2020 
Kartierungen von Vögeln und Reptilien vorgenommen. Die Betroffenheit von Fledermäusen und 
Amphibien wird auf der Basis einer Potenzialanalyse eingeschätzt. 

Zur Erfassung der Avifauna erfolgten im Jahr 2020 vier Begehungen. Ziele der Erfassung waren 
die Kartierung der Brutvögel in den an den Geltungsbereich angrenzenden Gehölzen und von 
Brutvögeln des Offenlandes auf dem Acker innerhalb des Geltungsbereichs und im Umfeld von 
ca. 200 m. 

Bei der ersten Begehung wurden die Gehölze auf ein Vorkommen von Horsten, Höhlen und 
Spalten hin untersucht. Dabei wurden keine Höhlen oder Spalten beobachtet. Die Brut der 
Kohlmeise weist darauf hin, dass es kleinere Höhlen geben kann. Brutvögel des Offenlandes 
wurden nicht nachgewiesen. In den östlich angrenzenden Gehölzen brüten mit Amsel, Kohlmei-
se, Mönchs- und Gartengrasmücke verbreitete Arten. Im weiteren Umfeld wurden Teichrohrsän-
ger, Nachtigall, Hausrotschwanz, Haussperling und Girlitz als Brutvögel nachgewiesen. 

Sommer- und Zwischenquartiere von Fledermäusen können in den Bäumen der angrenzenden 
Hecke nicht ganz ausgeschlossen werden. Für eine Überwinterung geeignete Quartiere sind in 
der Hecke nicht vorhanden. Der Geltungsbereich der B-Plan-Änderung kann Nahrungsraum 
von Fledermäusen sein. 

Innerhalb des Geltungsbereichs (Acker) sind keine für Reptilien geeigneten Habitate vorhan-
den. Um festzustellen, ob Zauneidechsen (Lacerta agilis) von Randbereichen aus in die Bau-
stelle gelangen könnten, erfolgten vier Begehungen in den östlich an die Hecke anschließenden 
Bereichen. Dabei ergab sich, trotz geeigneter Habitate im Bereich eines Dammes und des östli-
chen Heckensaumes, kein Nachweis.  



Heuer & Döring B- Gunderslache Artenschutzgutachten        23

 

Nördlich des Geltungsbereichs befinden sich Stillgewässer, in denen Amphibien auftreten. So 
ist innerhalb des FFH-Gebietes 6317-
das Vorkommen von Gelbbauchunke und Kammmolch bekannt (s. auch  2020). Beide Arten 
sind nach der FFH-Richtlinie streng geschützt. Es wird aufgrund der intensiven Nutzung der 
Ackerfläche innerhalb des Geltungsbereichs und der Entfernung zu den Stillgewässern nicht 
erwartet, dass die Amphibien den Geltungsbereich zur Überwinterung aufsuchen. 

Der Bebauungsplan ermöglicht eine Überbauung innerhalb des Geltungsbereichs. Damit 
verbundene mögliche Wirkfaktoren in Hinblick auf die artenschutzrechtlich relevante Fauna sind 

o Verlust von Vogelbrutplätzen durch einen Rückschnitt oder auch durch eine Rodung 

von Gehölzen in der angrenzenden Hecke 

o Störungen der Brutvögel in einer angrenzenden Hecke während der Bauzeit und 

durch die geplante Nutzung eines Kindergartens. 

o Störungen von Fledermäusen, die in der angrenzenden Hecke ein Sommer- oder 

Zwischenquartier haben können. 

Das in der artenschutzrechtlichen Prüfung zu betrachtende Artenspektrum umfasst daher die 
Arten(gruppen) bzw. Gilden 

o Gehölzbrüter 
o Höhlen- und Nischenbrüter 
o Fledermäuse. 

Für die zu erwartenden Fledermäuse erfolgt eine Abfrage in einem Prüfbogen aus dem hessi-
schen Leitfaden für artenschutzrechtliche Prüfungen am Beispiel der Zwergfledermaus. Die Art 
tritt verbreitet auf und steht stellvertretend für eventuelle weitere Fledermausarten, deren Vor-
kommen nicht ausgeschlossen werden kann.  

Ein Verlust von Vogelbrutplätzen durch Gehölzrückschnitt, Gehölzrodung und durch Störungen 
im Zuge der Bauarbeiten sowie durch die spätere Kindergartennutzung ist nicht 
auszuschließen. Für die im Umfeld des Geltungsbereichs nachgewiesenen Vogelarten werden 
Angaben in der Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger, besonders 
g  gemacht. Vogelarten mit ungünstigem/unzureichendem oder mit 
ungünstigem/schlechtem Erhaltungszustand sind von den zu erwartenden Wirkungen nicht 
betroffen. Bei Nahrungsgästen wird von einer Nichtbetroffenheit im artenschutzrechtlichen 
Sinne ausgegangen. 

Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung ist, dass unter Beachtung der in Kapitel 6.1 ge-
nannten Vermeidungsmaßnahmen keiner der Verbotstatbestände eintritt. Eine Durchführung 
vorgezogener Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
(CEF-Maßnahmen) wird nicht erforderlich. 

Vorschläge für artenschutzrechtliche Hinweise im Bebauungsplan: 

o Es wird empfohlen, Quartiere für Fledermäuse in die Wände von Neubauten zu integrie-
ren (Fledermaustafeln oder steine). Fledermaussteine wurden speziell für den Einbau 
in Fassaden entwickelt. Sie sind wartungsfrei und lassen sich in Putz- oder Ziegelwände 
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integrieren. Scheinwerfer und Bewegungsmelder sollten nicht in der Nähe angebracht 
werden.  

o An Gebäudefassaden und Bäume sollten Nistmöglichkeiten für Gebäudebrüter, 
insbesondere für Stare und Sperlinge, angebracht werden. 

o Zäune sollten über einen Mindestbodenabstand von 15 cm verfügen, um die 
Durchgängigkeit für Kleintiere zu gewährleisten. 

o Bei der Anlage von Grünflächen sollte auf eine Verwendung von Geovlies/Folien und 
Steinschüttungen verzichtet werden. Diese Stoffe beeinträchtigen die ökologische 
Bodenfunktion. 

 

Aufgestellt 

Brensbach, den 10. Juni 2020 

 

 Heuer & Döring 

 

  



Heuer & Döring B- Gunderslache Artenschutzgutachten        25

 

Quellen und Literatur 

Arbeitsgemeinschaft Amphibien- und Reptilienschutz Hessen (AGAR) / Hessen-Forst - FENA 
2010: Rote Liste der Amphibien und Reptilien Hessen, 6. Fassung (Stand 1.11.2010). 

Bauer et al. 2007: Rote Liste der Brutvögel Deutschlands. Berichte zum Vogelschutz, Heft 44. S. 23-81. 

Bauer, H.-G., E. Bezzel & W. Fiedler 2005: Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas.Band 1-3. 2 Auf-
lage. Aula-Verlag. Wiesbaden.  

BfL 2020:  NATURA 2000 Verträglichkeits-Vorprüfung. 
Brensbach. 

Bird Life International 2004: Birds in Europe: Population Estimates, Trends and Conservation Status. 
Bird Life International, Cambridge, U.K. 

Bird Life International 2018: Data Zone. Interneteinsicht: birdlife.org/datazone/species. Bird Life Interna-
tional, Cambridge, U.K. 

Both, C. , et al. 2006: Climate change and populationdeclines in a long-distance  migratory bird. Nature 
441, S. 81  83. 

Boye, P., Dietz, M. & Weber, M. (Bearb.) 1999: Fledermäuse und Fledermausschutz in Deutschland. 
Bonn (Bundesamt für Naturschutz) 110 S. 

Brinkmann, R., M. Biedermann, F. Bontadina, C. Dietz, M. Hintemann, G. Karst, I. Schmidt, C. Sch-
orcht, W. 2012: Planung und Gestaltung von Querungshilfen für Fledermäuse Eine Arbeitshilfe für 
Straßenbauvorhaben im Freistaat Sachsen  Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Verkehr, 116 Seiten. 

Bundesamt für Naturschutz (BfN) 2019: Internethandbuch zu den Arten der FFH-Richtlinie Anhang IV. 
Bonn. Interneteinsicht. 

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO) vom 16. Februar 2005 (BGBl. I S. 258, 896), zuletzt durch 
Artikel 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBl. I S. 95) geändert. 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Hg. 2010: Indikatorenbe-
richt 2010 zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Berlin 

Dietz, C., v. Helversen, O. & Nill, D. 2007: Handbuch der Fledermäuse Europas und Nordwestafrikas. 
Kosmos Verlag.  

Dietz, M. & M. Simon 2006: Artensteckbrief  Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus). Hrsg.: Hessen-
Forst FENA Naturschutz. Stand November 2006, Gießen.   

Dietz, M. & M. Simon 2011: Artgutachten / Bundesstichprobenmonitoring Fledermäuse. Hrsg.: Hessen-
Forst FENA Naturschutz. Überarbeitete Fassung, Stand März 2013. Gießen. 

Flade, M. 1994: Die Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands. IHW-Verlag Eching. 

Gedeon, K. et al. 2014: Atlas Deutscher Brutvogelarten. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und 
Dachverband deutscher Avifaunisten. Münster. 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz  BNatSchG) i. d. F. vom 
29.07.2009 (BGBl. I, S. 2542), zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 4.3.2020 I 440. 

Glutz von Blotzheim, Urs N. (Hrsg.) 2004: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Vogelzug-Verlag. Wie-
belsheim. 

Grüneberg, C., H.-G. Bauer, H. Haupt, O. Hüppop, T. Ryslavy & P. Südbeck 2016: Rote Liste der 
Brutvögel Deutschlands, 5. Fassung, 30. November 2015. Berichte zum Vogelschutz, Heft 52, August 
2016. S. 19 - 67. 

Grüneberg, C., S. R. Sudmann, J. Weiss, M. Jöbges, H. König, V. Laske, M. Schmitz & A. Skibbe 
2013: Die Brutvögel Nordrhein-Westfalens. NWO & LANUV (Hrsg.) LWL-Museum für Naturkunde. 
Münster. 

Hess. Min. für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2015: Leitfaden für die ar-
tenschutzrechtliche Prüfung in Hessen. Wiesbaden. 

Hessen-Forst (FENA) 2013: Bericht nach Art. 17 FFH-Richtlinie: Erhaltungszustand der Arten - 
Gesamtbewertung. Vergleich Hessen - Deutschland - EU. 



Heuer & Döring B- Gunderslache Artenschutzgutachten        26

 

Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON) 1993: Avifauna von Hessen. 
Band 1. Echzell. 

Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON) 2010: Vögel in Hessen  
Brutvogelatlas. Echzell. 

Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (HAGBNatSchG) vom 20. Dezember 
2010 GVBl. I 2010, 629, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 184). 

IUCN 2019: The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2019-3  Interneteinsicht Dezember 
2019. 

Kock, D. & K. Kugelschafter 1996: Rote Liste der Säugetiere, Reptilien und Amphibien Hessens. Teil-
werk I, Säugetiere. 3. Fassung, Stand Juli 1995. - Herausgegeben vom Hessisches Ministerium des Inne-
ren und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz, Wiesbaden. 

Kühnel, K.-D., A. Geiger, H. Laufer, R. Podloucky & M. Schlüpmann 2009: Rote Liste und Gesamtar-
tenliste der Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) Deutschlands [Stand Dezember 2008]. In: Bun-
desamt für Naturschutz (Hrsg.) - Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: 
Wirbeltiere. Naturschutz und biologische Vielfalt 70 (1). Bonn-Bad Godesberg. 

Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) 2010: Ge-
schützte Arten in Nordrhein-Westfalen. Interneteinsicht. 

Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz (Hrsg.) 2011: Fledermaus-Handbuch LBM -  Entwicklung 
methodischer Standards zur Erfassung von Fledermäusen im Rahmen von Straßenprojekten in  Rhein-
land-Pfalz. Koblenz.  

Meinig, H., P. Boye & R. Hutterer 2009: Rote Liste und Gesamtartenliste der Säugetiere (Mammalia) 
Deutschlands.  In Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Naturschutz und Biologische Vielfalt, Bonn-Bad 
Godesberg. Heft 70 (1): Seite 115 153. 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) 2016: 
Vollzugshinweise für Arten und Lebensraumtypen. Interneteinsicht. 

Planungsbüro Piske 2019: f-
trag der Stadt Heppenheim. Ludwigshafen. 

Simon, M. & P. Boye 2004: Myotis myotis (Borkhausen, 1797).  In: Petersen et al. (Bearb.): Das euro-
päische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in 
Deutschland. Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz, 69/2,  S. 503-51. 

Skiba, R. 2009: Europäische Fledermäuse. Die neue Brehm-Bücherei Band 648. - Westarp Wis-
senschaften, Hohenwarsleben. 212 Seiten. 

Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 2014: Zum Erhaltungszu-
stand der Brutvogelarten Hessens. Wiesbaden. 

Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland 2014: Gesamtartenliste 
Brutvögel Hessens mit Angaben zu Schutzstatus, Bestand, Gefährdungsstatus sowie Erhaltungszustand.  

Südbeck, P., H. Andretzke, S. Fischer, K. Gedeon, T. Schikore, K. Schröder & C. Sudfeld (Hrsg.) 
2005: Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands.  Radolfzell: 166 167. 

Südbeck, P., H.-G. Bauer, P. Berthold, M. Boschert, P. Boye, W. Knief 2007: Rote Liste der Brutvögel 
Deutschlands. Ber. Vogelschutz 44, S. 23  82.  

Werner, M. et al. 2016: Rote Liste der bestandsgefährdeten Brutvogelarten Hessens. 10. Fassung, 
Stand Mai 2014, Bearbeitung: Staatl. Vogelschutzwarte Frankfurt und Hessische Gesellschaft für Ornitho-
logie und Naturschutz. Hrsg.: Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz, Wiesbaden. 

 



%,H%,rH

%,iZ%,gM

%,K

%,gG

%,gM

%,A

%,T %,N

%,iG

Stadt Heppenheim

Karte 1 Brutvögel 2020 Gezeichnet: Heuer
09. Juni 2020

Heuer und Döring
Landschaftsarchitektur und Bauleitplanung

Kilsbacher Straße 9, 64395 Brensbach, Tel. 06161/912233, www.BfL-odw.de

B-Plan 'Gunderslache, 1. Änderung'
Artenschutzgutachten

Maßstab 1 : 1.500

$Legende

%,A Amsel

%,gG Gartengrasmücke

%,iG Girlitz

%,rH Hausrotschwanz

%,H Haussperling

%,K Kohlmeise

%,gM Mönchsgrasmücke

%,N Nachtigall

%,T Teichrohrsänger

%,iZ Zilpzalp

0 50 100 150 20025
Meter



DR. GRUSCHKA Ingenieurgesellschaft mbH

Schalltechnisches Büro

64297 Darmstadt - Strohweg 45 - Tel. 0 61 51 / 2 78 99 67
dr.gruschka.gmbh@t-online.de - www.dr-gruschka-schallschutz.de

Schalltechnische Untersuchung
Errichtung einer Kindertagesstätte (Kita) Jochimsee

Kreisstadt Heppenheim

AUFTRAGGEBER:

Magistrat der Kreisstadt Heppenheim
Großer Markt 1

64646 Heppenheim

BEARBEITER:

Dr. Frank Schaffner

BERICHT NR.: 20-2907

02.02.2020



D R.  G R U S C H K A
Ingenieurgesellschaft

- 2 -

I N H A L T

0 Zusammenfassung

1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

2 Grundlagen

3 Anforderungen an den Immissionsschutz

4 Vorgehensweise

5 Ausgangsdaten

6 Ergebnisse

Anhang



D R.  G R U S C H K A
Ingenieurgesellschaft

- 3 -

0 Zusammenfassung

Die Schallimmissionsprognose zu Verkehrsgeräuscheinwirkungen auf die Nachbarschaft durch

Pkw (Mitarbeitende, Bring-/Holfahrten) und Lieferfahrzeuge beim Betrieb der in Heppenheim ge-

planten Kindertagesstätte (Kita) "Jochimsee", führt zum Ergebnis, dass im angrenzenden Wohn-

gebiet "Gunderslache" selbst unter den unten aufgeführten Worst-Case-Bedingungen die Anfor-

derungen der TA Lärm /1/ an den Schallimmissionsschutz ohne zusätzliche Lärmschutzmaßnah-

men sicher eingehalten sind.

Im Sinne einer Lärmprognose auf der sicheren Seite wurden berücksichtigt:

- 440 Pkw-Fahrten,

- 8 Lkw-Fahrten,

- Abwicklung des Gesamtverkehrs über die Vala-Lamberger-Straße,

- Geräuscheinwirkungen innerhalb des gesamten Tagzeitraums (6 - 22 Uhr).
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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

In Heppenheim ist südwestlich des Jochimsees die Errichtung einer Kindertagesstätte (Kita) ge-

plant (s. Abb. 1 im Anhang).

Nach Auskunft der Stadt Heppenheim ist die Kindertagesstätte nach derzeitigem Planungsstand

für 100 Kinder und 20 Mitarbeitende ausgelegt.

Die Betriebszeiten sind montags bis freitags zwischen 7 und 17 Uhr.

Das Kita-Grundstück wird im Norden über den Vogteischreiberswiesenweg erschlossen. Hier

sind auch Parkplätze und Andienung vorgesehen.

Somit stehen derzeit als mögliche Erschließungsstraßen von Westen kommend der Vogtei-

schreiberswiesenweg und von Osten kommend die Vala-Lamberger-Straße durch das Baugebiet

"Gunderslache" zur Verfügung. Die Eisenbahnunterführung der Straße "Gunderslachstraße"

nach Osten hin soll zeitnah durch einen Poller geschlossen werden.

Mit der verlängerten Opelstraße wäre künftig eine direkte Anbindung des Kindergartens durch

das Wohngebiet "Alte Kaute" nach Süden möglich. Bis diese Straße jedoch gebaut ist, wird die

vorgenannte Anbindung genutzt.

Die Immissionsempfindlichkeit der östlich an das geplante Vorhaben angrenzenden Wohnbebau-

ung entspricht gemäß Bebauungsplan "Wohngebiet Gunderslache"* einem allgemeinen Wohn-

gebiet (WA). Im Norden grenzt an das Wohngebiet ein Gewerbegebiet an*.

* https://buergergis.kreis-bergstrasse.de/EXTERN/synserver?project=BuergerGIS&client=flexjs

Die Details der örtlichen Situation sowie der Planung werden als bekannt vorausgesetzt.

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sollen die Lärmeinwirkungen durch den vor-

habenbedingten Verkehr auf die Nachbarschaft gemäß TA Lärm /1/ prognostiziert und beurteilt

werden. Falls erforderlich, sind geeignete Lärmschutzmaßnahmen anzugeben.
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2 Grundlagen

/1/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-

nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 28. August 1998 (GMBl Nr.

26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017

(BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017

/2/ 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-

lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), geändert

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 2146), geändert durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269)

/3/ Parkplatzlärmstudie, 6. Auflage, 2007, Bayerisches Landesamt für Umweltschutz, Augs-

burg

/4/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90, Ausgabe 1990, eingeführt durch

das allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10.4.1990 des Bundesmi-

nisters für Verkehr, StB 11/14.86.22-01/25 Va 90

/5/ DIN ISO 9613-2, "Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien", Ausgabe Oktober

1999

/6/ "Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen

auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrau-

chermärkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärk-

ten", 2005, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden.
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3 Anforderungen an den Immissionsschutz

Die TA Lärm /1/ nennt zur Beurteilung von Gewerbelärm aus Betriebsgrundstücken und bei der

Ein- und Ausfahrt folgende Immissionsrichtwerte:

Tab. 3.1:    Immissionsrichtwerte nach TA Lärm /1/ 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte / [dB(A)]

tags (6 – 22 Uhr) nachts (22 – 6 Uhr)

1 Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 45 35

2 reine Wohngebiete 50 35

3 allgemeine Wohngebiete 55 40

4 Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45

5 urbane Gebiete 63 45

6 Gewerbegebiete 65 50

Die Immissionsrichtwerte gelten außen (d. h. vor den Gebäuden) und sind mit den Beurteilungs-

pegeln zu vergleichen.

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen aus dem Betriebsgelände dürfen die Immissionsrichtwerte

in Tab. 3.1 um nicht mehr als tags 30 dB(A) und nachts 20 dB(A) überschreiten ("Spitzenpegel-
kriterium").

Für die Teilzeiten, in denen in den zu beurteilenden Geräuschimmissionen ein oder mehrere

Töne hervortreten oder in denen das Geräusch informationshaltig ist, ist je nach Auffälligkeit ein

Zuschlag KT anzusetzen (Ton-/Informationshaltigkeitszuschlag).

Für die Teilzeiten, in denen das zu beurteilende Geräusch Impulse enthält, ist je nach Störwir-

kung ein Zuschlag KI anzusetzen (Impulszuschlag).

Für folgende Zeiten ist außer in Kern-, Dorf-, Misch-, urbanen und Gewerbegebieten bei der Er-

mittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag

von KR = 6 dB(A) zu berücksichtigen ("Ruhezeitzuschlag"):

an Werktagen 6 – 7 Uhr

20 – 22 Uhr

an Sonn- und Feiertagen 6 – 9 Uhr

13 – 15 Uhr

20 – 22 Uhr.
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Der Beurteilungspegel Lr ist wie folgt zu berechnen:

N

1j

)KKKL(1,0
j

r
r )A(dB}10T

T
1log{10L j,Rj,Tj,Ij,AFeq  (Gl. 3.1)

mit:

Tr Beurteilungszeitraum (tags 16 h, nachts 1 h)

Tj Teilzeit j

N Zahl der Teilzeiten

LAFeq,j Mittelungspegel während der Teilzeit Tj

KT/I = Ton-/Informations-/Impulshaltigkeitszuschlag

KR = Ruhezeitzuschlag.

Die Ruhezeitzuschläge werden, falls vom Tagesgang der Geräuschemissionen und von der Im-

missionsempfindlichkeit im Einwirkungsbereich erforderlich, bei den Schallausbreitungsrechnun-

gen entsprechend den Tagesganglinien der berücksichtigten Schallquellen programmintern ver-

geben.

Fahrzeuggeräusche auf dem Betriebsgrundstück sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die in Zusam-

menhang mit dem Betrieb der Anlage stehen, sind nach TA Lärm /1/ der zu beurteilenden Anlage

zuzurechnen und zusammen mit den übrigen zu berücksichtigenden Anlagengeräuschen zu be-

urteilen.

Geräusche des anlagenbezogenen An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen
in einem Abstand von bis zu 500 m vom Betriebsgrundstück (außer in Gewerbe- und Industrie-

gebieten) sollen gemäß Kap. 7.4 der TA Lärm /1/ durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit

wie möglich vermindert werden, soweit:

sie die Beurteilungspegel der bestehenden Verkehrsgeräusche um mindestens 3 dB(A)

erhöhen und

keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und

die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV /2/) erst-

mals oder weitergehend überschreiten.
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Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV /2/ lauten:

Tab. 3.2:  Immissionsgrenzwerte nach 16. BImSchV /2/

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwerte / [dB(A)]
tags (6 – 22 Uhr) nachts (22 – 6 Uhr)

Krankenhäuser, Schulen, Kurheime, Alten-
heime 57 47
reine und allgemeine Wohngebiete, Klein-
siedlungsgebiete 59 49
Kern-, Dorf-, Mischgebiete 64 54
Kleingartengebiete 64 64
Gewerbegebiete 69 59
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4 Vorgehensweise

Auf der Grundlage digitaler Planunterlagen wird vom geplanten Vorhaben und seinem Einwir-

kungsbereich ein digitales Schallquellen-, Gelände- und Hindernismodell erstellt (SoundPLAN

Vs. 7.4).

Auf die dem geplanten Vorhaben nächstgelegene Wohnbaufläche wird ein Immissionspunkt in 5

m Höhe gelegt (s. Abb. 1 im Anhang).

Im nachfolgenden Kap. 5 werden die Schallleistungspegel des vorhabenbedingten Verkehrs her-

geleitet.

Zur Berücksichtigung der langfristig einwirkenden Geräusche ist gemäß TA Lärm /1/ in Verbin-

dung mit DIN ISO 9613-2 /5/ ein Langzeitmittelungspegel zu bestimmen. Es wird vom prognosti-

zierten Mittelungspegel die meteorologische Korrektur (Cmet) subtrahiert. Diese Korrektur berück-

sichtigt eine Vielzahl von Witterungsbedingungen, die sowohl günstig wie auch ungünstig für die

Schallausbreitung sein können. Der zur Berechnung der meteorologischen Korrektur heranzuzie-

hende Faktor C0, der von den örtlichen Wetterstatistiken für Windgeschwindigkeit und -richtung

sowie Temperaturgradienten abhängt, wird mit C0 = 2 dB(A) angesetzt. Die so errechnete Kor-

rektur geht von einer etwa gleichen Häufigkeit aller Windrichtungen aus; auch bei anderen Wind-

verteilungen liegt der Fehler in der Regel innerhalb von ±1 dB(A). Für Quellen ohne Spektrum

wird der Bodeneffekt nach dem alternativen Verfahren der DIN ISO 9613-2 /6/ berechnet.
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5 Ausgangsdaten

Die nachfolgend aufgeführten Schallleistungspegel dienen als Eingangsdaten für die Schallaus-

breitungsrechnungen und dürfen nicht mit den zulässigen Immissionsrichtwerten der TA Lärm /1/

verglichen werden.

Nach Auskunft der Stadt Heppenheim kann das vorhabenbedingte Verkehrsaufkommen wie folgt

auf der sicheren Seite abgeschätzt werden:

Wenn jedes der 100 Kinder einzeln morgens gebracht und mittags wieder abgeholt wird, sind

dies 100 Pkw * 4 Fahrten/Pkw = 400 Pkw-Fahrten am Tag. Bei den 20 Mitarbeitenden wird von

jeweils 2 Pkw-Fahrten am Tag ausgegangen, d. h. 40 Pkw-Fahrten am Tag. Somit sind durch

das geplante Vorhaben maximal 440 Pkw-Fahrten am Tag möglich.

Durch Caterer, zeitweise stattfindende Materialanlieferungen, Reinigungsdienste oder Müllabfuh-

ren werden maximal 4 Lieferfahrzeuge am Tag erwartet, d. h. bis zu 8 Lieferfahrzeug-Fahrten am

Tag. Im Sinne einer Lärmprognose auf der sicheren Seite wird von einer Verteilung der Fahr-

zeuge über den gesamten 16-stündigen Tagzeitraum von 6 - 22 Uhr ausgegangen, so dass die

gemäß TA Lärm /1/ innerhalb der Ruhezeiten zwischen 6 - 7 Uhr und 20 - 22 Uhr anzusetzenden

Zuschläge voll angerechnet werden, auch wenn in diesen Ruhezeiten kein Kita-Betrieb stattfin-

det. Somit resultiert als Worst-Case-Ansatz ein vorhabenbedingtes Fahrzeugaufkommen von:

440 Pkw-Fahrten / 16 h = 27,5 Pkw-Fahrten/h

8 Lkw-Fahrten / 16 h = 0,5 Lkw-Fahrten/h.

Die auf eine Stunde und 1-m-Wegelement bezogenen Schallleistungspegel beim Fahren von Kfz

auf dem Betriebsgelände bei einer Geschwindigkeit v = 30 km/h betragen gemäß Kap. 9 der Lkw-

Studie /6/ in Verbindung mit Formel 4 auf S. 90 der "Parkplatzlärmstudie" /3/:

Pkw: L'WA,1h = 27,7 + 10*log(1+{0,02*v}³) + 19 dB(A)/m = 47,5 dB(A)/m
Lkw: L'WA,1h = 24,6 + 12,5*log(v) + 19 dB(A)/m = 62,1 dB(A)/m.

Diese längenbezogenen Schallleistungspegel werden für das o. g. Fahrzeugaufkommen und des-

sen Tagesgang den in Abb. 1 im Anhang gekennzeichneten Linienschallquellen der Fahrstrecken

der verschiedenen Fahrzeugarten auf dem Betriebsgelänge sowie im Bereich der Ein- und Aus-

fahrt zugeordnet (Emissionshöhe 0,5 m über Gelände). Im Sinne einer Prognose auf der sicheren

Seite werden beim Lieferverkehr auch für kleinere Lieferfahrzeuge (z. B. Sprinter) die Emissions-

pegel von Lkw angesetzt.
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Durch eine entsprechende Anordnung der Linienschallquellen sind das Rangieren beim Be-/Ent-

laden, Ein-/Ausparken sowie die Ein- und Ausfahrt der Fahrzeuge auf dem Betriebsgelände be-

rücksichtigt (und damit der in Kap. 8.1.2 der "Lkw-Studie" /6b/ vorgeschlagene Rangierzuschlag).

Maximalpegel
Gemäß TA Lärm /1/ sind möglicherweise auftretende kurzzeitige Pegelspitzen zusätzlich geson-

dert zu beurteilen ("Spitzenpegelkriterium").

Beim Türenschlagen oder bei der beschleunigten Abfahrt von den Pkw-Stellplätzen betragen ge-

mäß Tab. 35 der Parkplatzlärmstudie /3/ die in einem Abstand von 7,5 m zum Emittenten auftre-

tenden maximalen Schalldruckpegel bis zu 74 dB(A). Der hieraus abgeleitete Maximal-Schallleis-

tungspegel am Ort der Schallquelle von:

LWA,max = 74 + 20*log(7,5m) + 8 dB(A)

LWA,max = 99,5 dB(A)

wird zur Überprüfung des Spitzenpegelkriteriums ebenfalls der in Abb. 1 im Anhang gekenn-

zeichneten Schallquelle "Pkw-Fahrstrecke" zugeordnet.

Beim Rangieren, Bremsen und Fahren von Lkw auftretende Maximal-Schallleistungspegel am

Ort der Schallquelle betragen gemäß Kap. 8.1.2 der "Lkw-Studie" /6/ bis zu:

LWA,max = 108 dB(A).

Vergleichbare Maximal-Schallleistungspegel können bei der Be- und Entladung oder durch die

akustischen Signale von Rückfahrwarnern* auftreten. Dieser Maximal-Schallleistungspegel wird

somit zur Überprüfung des Spitzenpegelkriteriums ebenfalls der in Abb. 1 im Anhang gekenn-

zeichneten Schallquelle "Lkw-Fahrstrecke" zugeordnet.

*: http://www.umweltbundesamt.at/fileadmin/site/umweltthemen/laerm/forum_schall/downloads/Emissionsdatenkatalog_2016.pdf

Bei der Prüfung des Spitzenpegelkriteriums wird im Rechenmodell eine Punktquelle mit dem Ma-

ximalpegel entlang der Kontur der Schallquelle bewegt, so dass die Punktschallquelle zu irgend-

einem Zeitpunkt eine bezüglich den Ausbreitungsbedingungen zu einem gegebenen Immission-

sort "lauteste" Position einnimmt.
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6 Ergebnisse
Die Schallimmissionsprognose zu Verkehrsgeräuschen, die beim Betrieb der in Heppenheim ge-

planten Kindertagesstätte (Kita) Jochimsee auf die Nachbarschaft einwirken können, führt zu den

nachfolgend aufgeführten Ergebnissen.

6.1 Beurteilungspegel
In Anlage 1 im Anhang sind mit den in Kap. 5 beschriebenen Emissionsansätzen für eine Lärm-

prognose auf der sicheren Seite die rechnerisch prognostizierten Teil-Beurteilungspegel im an-

grenzenden Wohngebiet "Gunderslache" durch Geräusche aus dem vorhabenbedingten Pkw-

und Lieferverkehr auf dem Betriebsgelände der Kita beigefügt. Der maßgebliche Immissionsort

ist in Abb. 1 im Anhang markiert. Der Gesamt-Beurteilungspegel beträgt:

 Lr = 37,4 dB(A).

Damit ist im Einwirkungsbereich des geplanten Vorhabens der maßgebliche Tag-Immissionsricht-

wert der TA Lärm /1/ für allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) sicher eingehalten. Nachts findet

kein Kita-Betrieb statt.

6.2 Maximalpegel
Die bei kurzzeitigen Geräuschspitzen - z. B. beim Türenschlagen, Motorstart, bei der beschleu-

nigten Abfahrt, beim Betätigen der Betriebsbremsen von Lkw oder bei Verladearbeiten - mögli-

chen Maximalpegel sind in Anlage 2 beigefügt und betragen an dem in Abb. 1 im Anhang mar-

kierten maßgeblichen Immissionsort bis zu:

 Lmax = 62,2 dB(A).

Damit ist im Einwirkungsbereich des geplanten Vorhabens der maßgebliche Tag-Immissionsricht-

wert der TA Lärm /1/ für kurzzeitige Geräuschspitzen in allgemeinen Wohngebieten von (55 + 30)

dB(A) = 80 dB(A) sicher eingehalten. Nachts findet kein Kita-Betrieb statt.

6.3 Vorhabenbezogener Verkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen
Das gemäß Kap. 5 im Sinne einer Prognose auf der sicheren Seite abgeschätzte, durch das

geplante Vorhaben verursachte Verkehrsaufkommen von tags maximal:

440 Pkw-Fahrten

8 Lkw-Fahrten

führt bei Abwicklung des Gesamtverkehrs über die Vala-Lamberger-Straße (Worst-Case) an den

Wohnhäusern entlang dieser Straße in 6 m Abstand zur Straßenmitte gemäß RLS-90 /4/ nach

umseitiger Tab. 6.1 zu einem Tag-Beurteilungspegel von aufgerundet 53 dB(A). Nachts findet

kein Kita-Betrieb statt.
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Tab. 6.1: Beurteilungspegel vorhabenbedingter Verkehr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Straße DTV M_T M_N p_T p_N v_Pkw v_Lkw D_StrO Steigg. L_m,E,T L_m,E,N L_r,T L_r,N

Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

Vala-Lamberger-Str. 448 28,0 0,0 1,8 0,0 30 30 0 < 5 % 44,3 52,2 0
Erläuterungen zu den Spalten:

1 DTV: Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke

2 M_T: maßgebende stündliche Verkehrsstärke am Tag (6-22 Uhr)

3 M_N: maßgebende stündliche Verkehrsstärke in der Nacht (22-6 Uhr)

4 p_T: Lkw-Anteil am Tag (6-22 Uhr)

5 p_N: Lkw-Anteil in der Nacht (22-6 Uhr)

6 v_Pkw: zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw

7 v_Lkw: zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lkw

8 Zuschlag für die Straßenoberfläche nach RLS-90, Tabelle 4

9 Steigung der Fahrbahn

10, 11 L_m,E = L_m(25) + D_v + D_Stg + D_Stro

Emissionspegel (in 25 m Abstand zur Straße) am Tag (6-22 Uhr) und in der Nacht (22-6 Uhr)

12, 13 L_r,T/N: Beurteilungspegel Tag/Nacht an den Gebäuden

%
Abstand 6 m

Hieraus folgt: Selbst wenn der vorhabenbedingte Verkehr zu mehr als einer Verdopplung des

bestehenden Verkehrs auf der Erschließungsstraße (entsprechend einer Pegelerhöhung um

10*log(2) dB(A) = 3 dB(A)) und damit zu einem Gesamtbeurteilungspegel von tags (53 + 3) dB(A)

= 56 dB(A) führte, wäre der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV /2/ für reine und allgemeine

Wohngebiete von tags 59 dB(A) sicher eingehalten.

Somit besteht gemäß TA Lärm /1/ nicht die Notwendigkeit zu prüfen, ob die Geräusche des vor-

habenbezogenen An- und Abfahrverkehrs auf öffentlichen Verkehrsflächen durch Maßnahmen

organisatorischer Art zusätzlich gemindert werden können.

6.4 Prognosegenauigkeit
Aufgrund des in Kap. 5 erläuterten Emissionsansatzes auf der sicheren Seite sowie aufgrund

von Erfahrungen mit vergleichbaren Anlagen wird die Prognosegenauigkeit insgesamt mit (0 … 

-3) dB(A) abgeschätzt.

Dr. Frank Schaffner
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ANHANG

Anlagen 1 und 2

Abb. 1



Kindergarten südlich des Jochimsees, Heppenheim
Mittlere Ausbreitung Leq - Prognose

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Cmet dB Meteorologische Korrektur
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

Seite 1 DR. GRUSCHKA Ingenieurgesellschaft mbH Strohweg 45 64297 Darmstadt Anlage 1

SoundPLAN 7.4



Kindergarten südlich des Jochimsees, Heppenheim
Mittlere Ausbreitung Leq - Prognose

Schallquelle Quelltyp L'w

dB(A)

l oder S

m,m²

Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLw

dB

Cmet

dB

ZR

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IP Nutzung WA LrT 37,4 dB(A) LT,max 62,2 dB(A)
Lkw-Fahrstrecke Linie 62,1 203,6 85,2 3 91,59 -50,2 -3,4 0,0 -0,2 -3,0 -0,6 1,9 32,7
Pkw-Fahrstrecke Linie 47,5 205,6 70,6 3 91,32 -50,2 -3,4 0,0 -0,2 14,4 -0,6 1,9 35,6

Seite 2 DR. GRUSCHKA Ingenieurgesellschaft mbH Strohweg 45 64297 Darmstadt Anlage 1

SoundPLAN 7.4



Kindergarten südlich des Jochimsees, Heppenheim
Mittlere Ausbreitung Lmax - Prognose

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S m Mittlere Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Mittlere Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agr dB Mittlere Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Mittlere Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Mittlere Dämpfung aufgrund Luftabsorption
Cmet dB Meteorologische Korrektur
Lr dB(A) Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich

Seite 1 DR. GRUSCHKA Ingenieurgesellschaft mbH Strohweg 45 64297 Darmstadt Anlage 2

SoundPLAN 7.4



Kindergarten südlich des Jochimsees, Heppenheim
Mittlere Ausbreitung Lmax - Prognose

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Ko

dB

S

m

Adiv

dB

Agr

dB

Abar

dB

Aatm

dB

Cmet

dB

Lr

dB(A)

Immissionsort IP Nutzung WA LrT 37,4 dB(A) LT,max 62,2 dB(A)
Lkw-Fahrstrecke Linie 108,0 3 56,5 -46,0 -2,6 0,0 -0,1 0,0 62,2
Pkw-Fahrstrecke Linie 99,5 3 56,1 -46,0 -2,6 0,0 -0,1 0,0 53,8

Seite 2 DR. GRUSCHKA Ingenieurgesellschaft mbH Strohweg 45 64297 Darmstadt Anlage 2

SoundPLAN 7.4
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0 Zusammenfassung

Die schalltechnische Untersuchung zu Geräuscheinwirkungen durch Straßen- und Schienenver-

kehr sowie durch Gewerbe auf den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.

101 "Gunderslache" der Kreisstadt Heppenheim führt zu folgenden Ergebnissen:

0.1 Verkehrslärm
Im Plangebiet überschreiten die Tag-Beurteilungspegel "Verkehr" den Tag-Orientierungswert der

DIN 18005 /1/ für allgemeine Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) um den weder wahrnehmbaren

noch messbaren Betrag von weniger als 2 dB(A). Da z. B. nach den in Kap. 3 beispielhaft zitierten

Beschlüssen gesunde Wohnverhältnisse bis zu einem Tag-Beurteilungspegel von 64 dB(A) si-

chergestellt sind, ist im Plangebiet in Kita-Betrieb ohne zusätzliche aktive Schallschutzmaßnah-

men möglich.

Um die Verkehrsgeräuscheinwirkungen auf Außenspielflächen der Kita zu minimieren, können

diese im Süden und/oder Westen des Plangebietes angeordnet werden.

0.2 Gewerbelärm
Durch mögliche Geräuscheinwirkungen aus dem gemäß rechtskräftigem Bebauungsplan "Gun-

derslache" nordöstlich gelegenen "Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO mit den Einschränkungen

der Immissionsrichtwerte eines Mischgebietes (§ 6 BauNVO) § 1(4) BauNVO" ist im Plangebiet

der Immissionsrichtwert der TA Lärm /7/ für allgemeine Wohngebiete (WA) von tags 55 dB(A)

sicher eingehalten.

Somit sind im Plangebiet keine Maßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärmeinwirkungen erfor-

derlich.

0.3 Passiver Schallschutz
Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume der geplanten Kita, die den Anforderungen

der Energieeinsparverordnung (EnEV) genügen, erfüllen auch die Anforderungen der DIN 4109

/5a, 5b/ an die Schalldämmung gegen Außenlärm.

Schlafräume, die keine zu Belüftung erforderlichen Fenster an der Westfassade des Kita-Gebäu-

des besitzen und für die eine Stoßlüftung vor und nach der Ruhephase nicht ausreicht, sollten

mit schalldämmenden Lüftungseinrichtungen ausgestattet werden.
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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die Stadt Heppenheim plant im nordwestlichen Randbereich der Kernstadt die 1. Änderung des

Bebauungsplanes Nr. 101 "Gunderslache". Das Plangebiet liegt nördlich der Bürgermeister-

Kunz-Straße, westlich der Gunderslachstraße / verlängerte Opelstraße und südöstlich des

Jochimsees (s. Abbildungen im Anhang).

Im Plangebiet soll eine Kindertagesstätte (Kita) errichtet werden.

Im Nordosten liegt gemäß rechtskräftigem Bebauungsplan* "Gunderslache" ein "Gewerbegebiet

gem. § 8 BauNVO mit den Einschränkungen der Immissionsrichtwerte eines Mischgebietes (§ 6

BauNVO) § 1(4) BauNVO". Im Osten verläuft die Bahnstrecke Darmstadt - Heidelberg, im Wes-

ten die BAB A 5.

*: https://buergergis.kreis-bergstrasse.de/EXTERN/synserver?project=BuergerGIS&client=flexjs

Die Details der örtlichen Situation sowie der Planung werden als bekannt vorausgesetzt.

Aufgabe der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung ist die Prognose und Beurteilung der

Geräuscheinwirkungen durch Straßen- und Schienenverkehr sowie durch Gewerbe auf das Plan-

gebiet. Falls erforderlich, sollen die Grundlagen für die Bemessung geeigneter Lärmschutzmaß-

nahmen angegeben werden.
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2 Grundlagen

/1/ DIN 18005-1, 2002-07, Schallschutz im Städtebau - Teil 1: Grundlagen und Hinweise für
die Planung
DIN 18005-1 Beiblatt 1, 1987-05, Schallschutz im Städtebau; Berechnungsverfahren;
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung

/2/ 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrs-
lärmschutzverordnung - 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 (BGBl. I S. 1036), geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 19. September 2006 (BGBl. I S. 2146), geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2014 (BGBl. I S. 2269)

/3/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90, Ausgabe 1990, eingeführt durch
das allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 8/1990 vom 10.4.1990 des Bundesmi-
nisters für Verkehr, StB 11/14.86.22-01/25 Va 90

/4/ Schall 03 in Anlage 2 der "Verordnung zur Änderung der Sechzehnten Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung -
16. BImSchV)" vom 18. Dezember 2014

/5a/ DIN 4109-1, "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", Januar 2018

/5b/ DIN 4109-2, "Schallschutz im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung
der Anforderungen", Januar 2018

/6/ VDI-Richtlinie 2719, "Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen",
August 1987

/7/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 28. August 1998 (GMBl Nr.
26/1998 S. 503), zuletzt geändert durch Bekanntmachung des BMUB vom 1. Juni 2017
(BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft getreten am 9. Juni 2017

/8/ DIN ISO 9613-2, "Dämpfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien", Ausgabe Oktober
1999

/9/ "Verkehrstechnische Untersuchung Bebauungsplan 'An der alten Kaute', Stadt Heppen-
heim“, Stand Juli 2018, SCHWEIGER + SCHOLZ Ingenieurpartnerschaft mbB, 64625
Bensheim.
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3 Anforderungen an den Immissionsschutz
3.1 Verkehrslärm

Zur Beurteilung der Verkehrslärmeinwirkungen auf das Plangebiet sind im Rahmen der Bauleit-

planung die schalltechnischen Orientierungswerte nach DIN 18005 /1/ heranzuziehen:

Tab. 3.1: Orientierungswerte nach DIN 18005 /1/

Gebietsnutzung Orientierungswerte / [dB(A)]

tags (6 – 22 Uhr) nachts (22 – 6 Uhr)

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhaus-

gebiete, Ferienhausgebiete

50 40

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsied-

lungsgebiete (WS), Campingplatzgebiete

55 45

Friedhöfe, Kleingartenanlagen, Parkanlagen 55 55

besondere Wohngebiete (WB) 60 45

Dorfgebiete (MD), Mischgebiete (MI) 60 50

Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55

Die Orientierungswerte gelten außen (d. h. vor den Gebäuden) und sind mit den Beurteilungspe-

geln zu vergleichen.

Die DIN 18005 /1/ gibt folgende Hinweise und Anmerkungen für die Anwendung der Orientie-

rungswerte:

Orientierungswerte sind als eine sachverständige Konkretisierung der Anforderungen an den

Schallschutz im Städtebau aufzufassen.

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen Abwä-

gung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu verstehen.

Die Abwägung kann in bestimmten Fällen bei Überwiegen anderer Belange zu einer entspre-

chenden Zurückstellung des Schallschutzes führen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei bestehenden Verkehrswegen, lassen sich die Ori-

entierungswerte oft nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwägung mit plausibler Begründung

von den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange überwiegen, sollte

möglichst ein Ausgleich durch andere Maßnahmen vorgesehen und planungsrechtlich abgesi-

chert werden. Mögliche Maßnahmen sind z. B. geeignete Gebäudeanordnung und Grundrissge-

staltung sowie bauliche Schallschutzmaßnahmen.
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Zur Bedeutung der Orientierungswerte seien noch beispielhaft folgende Gerichtsbeschlüsse zi-

tiert:

Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 18.12.1990 (Az. 4 N 6.88):
Da die Werte der DIN 18005 /1/ lediglich eine Orientierungshilfe für die Bauleitplanung sind, darf

von ihnen abgewichen werden. Entscheidend ist, ob die Abweichung im Einzelfall noch mit dem

Abwägungsgebot des § 1 Abs. 6 BauGB vereinbar ist. Eine Überschreitung der Orientierungs-

werte für allgemeine Wohngebiete um 5 dB(A) kann das Ergebnis einer gerechten Abwägung

sein.

OVG Lüneburg, Beschluss vom 04.12.1997 (Az. 7 M 1050/97):
Die in § 43 BImSchG erhaltene Ermächtigung des Verordnungsgebers zur normativen Festset-

zung der Zumutbarkeitsschwelle von Verkehrsgeräuschen schließt es grundsätzlich aus, Lärm-

immissionen, die die in der Verkehrslärmschutzverordnung /2/ festgesetzten Grenzwerte unter-

schreiten, im Einzelfall als erhebliche Belästigung einzustufen. Die Grenzwerte der Verkehrs-

lärmschutzverordnung /2/ betragen in reinen und allgemeinen Wohngebieten tags 59 dB(A),

nachts 49 dB(A), in Mischgebieten tags 64 dB(A), nachts 54 dB(A). Es ist davon auszugehen,

dass bei Einhaltung der Werte für Mischgebiete gesunde Wohnverhältnisse noch gewahrt sind.

Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 22.03.2007 (Az. BVerwG 4 CN 2.06):
Zum städtebaulich begründeten Verzicht auf aktive Schallschutzmaßnahmen bei der Neuaus-

weisung von Wohngebieten entlang von stark frequentierten Verkehrswegen führt das Gericht

aus, dass an den Rändern eines Wohngebietes die Orientierungswerte der DIN 18005 /1/ um bis

zu 15 dB(A) überschritten werden können, wenn diese Werte im Inneren des Gebiets im Wesent-

lichen eingehalten werden. Dies ist jedenfalls dann mit dem Gebot gerechter planerischer Abwä-

gung nach § 1 Abs. 6, 7 BauGB vereinbar, wenn im Inneren der betroffenen Randgebäude durch

die Raumanordnung, passiven Lärmschutz und die Verwendung schallschützender Außenbau-

teile angemessener Lärmschutz gewährleistet wird. Dabei kann insbesondere in die Abwägung

eingestellt werden, dass durch eine geschlossene Riegelbebauung geeignete geschützte Au-

ßenwohnbereiche auf den straßenabgewandten Flächen derselben Grundstücke und ggf. weite-

rer Grundstücke geschaffen werden können. Die DIN 18005 /1/ sieht eine solche Lärmschutz-

maßnahme in ihren Nummern 5.5 und 5.6 gerade vor.
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3.2 Gewerbe- und Anlagenlärm
Die TA Lärm /7/ nennt zur Beurteilung von Gewerbe- und Anlagenlärm folgende Immissionsricht-

werte:

Tab. 3.2:    Immissionsrichtwerte nach TA Lärm /7/ 

Gebietsnutzung Immissionsrichtwerte / [dB(A)]

tags (6 – 22 Uhr) nachts (22 – 6 Uhr)

1 Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 45 35

2 reine Wohngebiete 50 35

3 allgemeine Wohngebiete 55 40

4 Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45

5 urbane Gebiete 63 45

6 Gewerbegebiete 65 50

Die Immissionsrichtwerte gelten außen (d. h. vor den Gebäuden) und sind mit den Beurteilungs-

pegeln zu vergleichen.
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3.3 Passiver Schallschutz
Bei hohen Außenlärmbelastungen sind ggf. zusätzliche passive Schallschutzmaßnahmen (z. B.

erhöhte Schalldämmung der Außenbauteile, schalldämmende Lüftungseinrichtungen) an den

Gebäuden vorzusehen.

3.3.1 Maßgebliche Außenlärmpegel
Gemäß Kap. 7.1 der DIN 4109-1 /5a/ ergeben sich die Anforderungen an die gesamten bewer-

teten Bau-Schalldämm-Maße R w,ges der Außenbauteile von schutzbedürftigen Räumen unter Be-

rücksichtigung der unterschiedlichen Raumarten wie folgt:

R w,ges = La  KRaumart.

Dabei ist:

KRaumart = 25 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-

gungsstätten, Unterrichtsräume und Ähnliches;

KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches;

La der maßgebliche Außenlärmpegel gemäß Kap. 4.4.5 der DIN 4109-2 /5b/.

Mindestens einzuhalten sind:

R w,ges = 35 dB für Bettenräume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R w,ges = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherber-

gungsstätten, Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R w,ges > 50 dB sind die Anforderungen auf-

grund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R w,ges sind in Abhängigkeit vom

Verhältnis der vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes Ss zur Grund-

fläche des Raumes SG nach DIN 4109-2 /5b/, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert KAL nach

Gleichung (33) zu korrigieren. Für Außenbauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärm-

quelle orientiert sind, siehe Kap. 4.4.1 der DIN 4109-2 /5b/.

Der maßgebliche Außenlärmpegel ergibt sich gemäß Kap. 4.4.5.1 der DIN 4109-2 /5b/:

- für den Tag aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (6 bis 22 Uhr) zzgl. 3 dB(A),

- für die Nacht aus dem zugehörigen Beurteilungspegel (22 bis 6 Uhr) zzgl. 3 dB(A) plus Zu-

schlag zur Berücksichtigung der erhöhten nächtlichen Störwirkung (größeres Schutzbedürfnis

in der Nacht); dies gilt für Räume, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden können.

Maßgeblich ist die Lärmbelastung derjenigen Tageszeit, die die höhere Anforderung ergibt.
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Die maßgeblichen Nacht-Außenlärmpegel La berechnen sich für die verschiedenen Lärmarten

wie folgt:

- Beträgt die Differenz der jeweiligen Beurteilungspegel durch Straßen- oder Schienenverkehr

zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich gemäß Kap. 4.4.5.2 und

4.4.5.3 der DIN 4109-2 /5b/ der jeweilige maßgebliche Außenlärmpegel zum Schutz des

Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhöhten Beurteilungspegel für die Nacht und einem Zu-

schlag von 10 dB(A). Aufgrund der Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräu-

schen in Verbindung mit dem Frequenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen

ist der Beurteilungspegel für Schienenverkehr pauschal um 5 dB(A) zu mindern (s. Kap.

4.4.5.3 der DIN 4109-2 /5b/).

Rührt die Geräuschbelastung von mehreren (gleich- oder verschiedenartigen) Quellen her, so

berechnet sich gemäß Kap. 4.4.5.7 der DIN 4109-2 /5b/ der resultierende Außenlärmpegel La,res,

jeweils getrennt für Tag und Nacht, aus den einzelnen maßgeblichen Außenlärmpegeln La,i wie

folgt:

Im Sinne einer Vereinfachung werden dabei unterschiedliche Definitionen der einzelnen maß-

geblichen Außenlärmpegel in Kauf genommen.

Die Addition von 3 dB(A) darf nur einmal erfolgen, d. h. auf den Summenpegel.

Die Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und dem maßgeblichen Außenlärmpegel La erfolgt

in Tab. 3.3 in Anlehnung an Tab. 7 der DIN 4109-1 /5a/. Dies ist konform zu den vorausgegan-

genen Ausgaben dieser Norm. Sofern ausschließlich Lärmpegelbereiche vorliegen, entspricht

der maßgebliche Außenlärmpegel La dem jeweils oberen Wert in Spalte 2.

Tab. 3.3: Zuordnung zwischen Lärmpegelbereichen und maßgeblichem Außenlärmpegel

Spalte 1 2

Zeile Lärmpegelbereich Maßgeblicher Außenlärmpegel
La / [dB(A)]

1 I bis 55
2 II 56 bis 60
3 III 61 bis 65
4 IV 66 bis 70
5 V 71 bis 75
6 VI 76 bis 80
7 VII > 80a

a: für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB(A) sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen
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3.3.2 Ausreichende Belüftungen von Wohn- und Schlafräumen

Aus Gründen der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte müssen Aufenthaltsräume

ausreichend mit Außenluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch zeitweises Öffnen

der Fenster. In Schlafräumen kann die ausreichende Frischluftzufuhr durch zusätzliche, schall-

dämmende Lüftungseinrichtungen erfolgen.

Über die Notwendigkeit des Einsatzes solcher Fensterlüftungssysteme macht die VDI 2719 /6/

folgende Aussage:

"Da Fenster in Spaltlüftung nur ein bewertetes Schalldämm-Maß Rw von ca. 15 dB erreichen, ist

diese Lüftungsart nur bei einem A-bewerteten Außengeräuschpegel Lm 50 dB für schutzbedürf-

tige Räume zu verwenden. Bei höherem Außengeräuschpegel ist eine schalldämmende, evtl.

fensterunabhängige Lüftungseinrichtung notwendig. In jeder Wohnung ist dann wenigstens ein

Schlafraum oder ein zum Schlafen geeigneter Raum mit entsprechenden Lüftungseinrichtungen

vorzusehen.... Zur Lüftung von Räumen, die nicht zum Schlafen benutzt werden, kann die Stoß-

lüftung benutzt werden."

Die VDI 2719 /6/ stellt den Stand der Technik dar, der aus zivilrechtlichen Gründen bei der schall-

technischen Gebäudeplanung zu beachten ist.
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4 Vorgehensweise

Vom Untersuchungsgebiet wird auf der Grundlage der digitalen Liegenschaftskarte mit Entwurf-

splanung ein digitales Schallquellen-, Gelände- und Hindernismodell erstellt (SoundPLAN Vs.

7.4).

Die Emissionspegel des Straßen- und Schienenverkehrs werden in den nachfolgenden Kapiteln
5.1 und 5.2 hergeleitet, die flächenbezogenen Schallleistungspegel des eingeschränkten Gewer-

begebietes in Kap. 5.3.

Die richtlinienkonformen Ausbreitungsrechnungen "Verkehr" erfolgen bei einer Immissionshöhe

von 2 m flächenhaft (Rasterweite 10 m x 10 m) unter Berücksichtigung der bestehenden und

geplanten Bebauung sowie der bestehenden Lärmschutzanlagen entlang der Bürgermeister-

Kunz-Straße und der Bahnstrecke. Die Ausbreitungsrechnungen "Verkehr" gehen im Sinne einer

Prognose auf der sicheren Seite von einer die Schallausbreitung fördernden Mitwind- bzw. Tem-

peraturinversions-Situation aus.

Zur Berücksichtigung der langfristig einwirkenden, durch Betriebe und Anlagen verursachten Ge-

räusche ist gemäß TA Lärm /7/ in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 /8/ ein Langzeitmittelungspegel

zu bestimmen. Es wird vom prognostizierten Mittelungspegel die meteorologische Korrektur

(Cmet) subtrahiert. Diese Korrektur berücksichtigt eine Vielzahl von Witterungsbedingungen, die

sowohl günstig wie auch ungünstig für die Schallausbreitung sein können. Der zur Berechnung

der meteorologischen Korrektur heranzuziehende Faktor C0, der von den örtlichen Wetterstatis-

tiken für Windgeschwindigkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten abhängt, wird mit C0 =

2 dB(A) angesetzt. Die so errechnete Korrektur geht von einer etwa gleichen Häufigkeit aller

Windrichtungen aus; auch bei anderen Windverteilungen liegt der Fehler in der Regel innerhalb

von ±1 dB(A). Für Quellen ohne Spektrum wird der Bodeneffekt nach dem alternativen Verfahren

der DIN ISO 9613-2 /8/ berechnet.
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5 Ausgangsdaten
Die nachfolgend hergeleiteten Emissions- und Schallleistungspegel sind Eingangswerte für die

Schallausbreitungsrechnungen und dürfen nicht mit den Orientierungswerten der DIN 18005 /1/

bzw. mit den Immissionsrichtwerten der TA Lärm /7/ verglichen werden.

5.1 Straßenverkehr
Die Emissionspegel der relevant auf das Plangebiet einwirkenden Straßen werden in Tab. 5.1
gemäß RLS-90 /3/ berechnet (Erläuterungen umseitig).

Tab. 5.1: Verkehrsmengen und Emissionspegel der Straßen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Straße / Abschnitt DTV M_T M_N p_T p_N v_Pkw v_Lkw D_StrO Steigg. L_m,E,T L_m,E,N

Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h dB(A) dB(A) dB(A)

BAB A 5 nördl. AS HP: 0,06*DTV 0,014*DTV

Verkehrszählung 2015 72.441 4.346 1.014 9,6 17,3 130 80 0 < 5,0 78,0 72,5
Prognose 2035 88.392 5.304 1.237 9,6 17,3 130 80 0 < 5,0 78,9 73,3
BAB A 5 südl. AS HP: 0,06*DTV 0,014*DTV

Verkehrszählung 2015 68.030 4.082 952 10,4 18,7 130 80 0 < 5,0 77,8 72,3
Prognose 2035 83.010 4.981 1.162 10,4 18,7 130 80 0 < 5,0 78,7 73,2
Bürgermeister-Kunz-Straße:

B1
Verkehrszählung 2018 10.581 638 48 3,4 4,7 50 50 0 < 5,0 61,2 50,6
Prognose 2035 11.585 692 65 4,2 4,8 50 50 0 < 5,0 62,0 52,0
B2
Verkehrszählung 2018 9.646 581 43 2,5 4,0 50 50 0 < 5,0 60,2 49,8
Prognose 2035 12.293 739 59 2,7 4,1 50 50 0 < 5,0 61,4 51,2
B3
Verkehrszählung 2018 12.955 781 58 2,3 3,5 50 50 0 < 5,0 61,4 50,8
Prognose 2035 15.614 940 72 2,5 3,5 50 50 0 < 5,0 62,4 51,8
geplante Erschließungsstraße:

K1
Prognose 2035 4.293 255 27 2,8 2,7 50 50 0 < 5,0 56,8 47,1
K2
Prognose 2035 3.707 220 24 3,0 3,1 50 50 0 < 5,0 56,3 46,8
K3
Prognose 2035 3.371 200 22 3,1 3,4 50 50 0 < 5,0 56,0 46,6

Erläuterungen zu den Spalten:

1 DTV: Durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke

2 M_T: maßgebende stündliche Verkehrsstärke am Tag (6-22 Uhr)

3 M_N: maßgebende stündliche Verkehrsstärke in der Nacht (22-6 Uhr)

4 p_T: Lkw-Anteil am Tag (6-22 Uhr)

5 p_N: Lkw-Anteil in der Nacht (22-6 Uhr)

6 v_Pkw: zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw

7 v_Lkw: zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lkw

8 Zuschlag für die Straßenoberfläche nach RLS-90, Tabelle 4

9 Steigung der Fahrbahn

10, 11 L_m,E = L_m(25) + D_v + D_Stg + D_Stro

Emissionspegel (in 25 m Abstand zur Straße) am Tag (6-22 Uhr) und in der Nacht (22-6 Uhr)

%
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Die Analysedaten der BAB A 5 vom Jahr 2015 entstammen der aktuellen Verkehrszählung von

Hessen Mobil*. Die Aufteilung der DTV-Werte und der Lkw-Anteile auf den Tag- und Nachtzeit-

raum entsprechend den einschlägigen Faktoren für Autobahnen nach Tab. 3 der RLS-90 /3/. Im

Sinne einer Lärmprognose auf der sicheren Seite wird bis zum Prognosejahr 2035 von einer

allgemeinen Verkehrszunahme um 1 % pro Jahr ausgegangen (Faktor (1 + 0,01)20).

*: https://mobil.hessen.de/%C3%BCber-uns/downloads-formulare/stra%C3%9Fenverkehrsz%C3%A4hlung-2015

Die Verkehrsmengen der Bürgermeister-Kunz-Straße und der für das benachbarte Bebauungs-

plangebiet "An der alten Kaute" geplanten Erschließungsstraße (verlängerte Opelstraße) ent-

stammen der Verkehrsuntersuchung /9/. Zu Details wird auf diese Untersuchung verwiesen.

Die Emissionspegel "Prognose 2035" aus Tab. 5.1 werden im Rechenmodell den Linienschall-

quellen der entsprechenden Straßen zugeordnet.

5.2 Schienenverkehr
Die Schallemissionen der Bahnstrecke Nr. 3601 werden in Tab. 5.2 gemäß Schall 03 /4/ auf der

Grundlage aktueller Prognosedaten 2025 der DB Bahn AG, Ressort Qualität & Technik (T), Lärm-

schutz (TUL), Karlsruhe, berechnet.

Tab. 5.2: Zugzahlen/-parameter und Emissionspegel der Bahntrasse
(Prognose 2025, Summe über beide Richtungen)

 Schienenverkehr Prognose ( 2025 / Strecke ) => neue Schall 03 ab 01/2015
Zugart Anzahl

Tag
(6-22)
Uhr

Anzahl
Nacht
(22-6)
Uhr

V - max
(Km/h)

Fz-KAT
1

ANZ
1

Fz-KAT
2

ANZ
2

Fz-KAT
3

ANZ
3

Fz-KAT
4

ANZ
4

Fz-KAT
5

ANZ 5

GZ-E 83 64 100 7-Z5_A4 1 10-Z2 6 10-Z5 23 10-Z15 1 10-Z18 6
GZ-E 21 16 120 7-Z5_A4 1 10-Z2 6 10-Z5 23 10-Z15 1 10-Z18 6
RB-E 7 0 120 7-Z2_A4 1 9-Z5 5

RB-ET 30 4 120 5-Z5-A10 1
RB-ET 28 8 120 5-Z5-A16 1
RB-ET 26 4 120 5-Z5-A16 2
IC-E 13 4 120 7-Z2_A4 1 9-Z5 15
ICE 14 1 120 3-Z11 1

Total 222 101 (Richtung u. Gegenrichtung)

Bemerkung :  Die Bezeichnung der Fahrzeugkategorie (Fz-KaT) setzt sich wie folgt zusammen

Nr. der Fz-Kategorie: Zeilennr. in Tab . Beiblatt 1 Achszahl (bei Tfz, E- und V-Triebz.
außer bei HGV)

Traktionsarten: Zugarten: S = S-Bahn  RE = Regionalexpress
E = Besp. E-Lok LZ = Leerzug/Lok ICE = Triebzug des HGV TGV= franz.Triebzug des HGV
V = Besp. Diesellok GZ = Güterzug IC = Intercityzug

ET,-VT= E -/Dieseltriebzug  RB = Regionalbahn  D/EZ/NZ = Reise-/Nachtreisezug

Bei GZ der Prognose 2025 Anteil Verbundstoff-Klotzbremsen = 80% gem. EBA-Anordnung vom 11.01.2015
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Die Emissionspegel aus Tab. 5.2 werden im Rechenmodell der Linienschallquelle der

Bahntrasse zugeordnet.

5.3 Gewerbe
Auf der Grundlage der durch Einsicht in die Genehmigungsbescheide der Betriebe sowie durch

Ortsbesichtigung gewonnenen Erkenntnisse können die Geräuschemissionen aus dem gemäß

rechtskräftigem Bebauungsplan* "Gunderslache" nordöstlich gelegenen "Gewerbegebiet gem. §

8 BauNVO mit den Einschränkungen der Immissionsrichtwerte eines Mischgebietes (§ 6

BauNVO) § 1(4) BauNVO" auf der sicheren Seite abgeschätzt werden mit den hierfür einschlä-

gigen flächenbezogenen Schallleistungspegeln von:

tags L"WA = 55 dB(A)/m²
nachts L"WA = 40 dB(A)/m².

Höhere flächenbezogene Schallleistungspegel würden im Gewerbegebiet zu Überschreitungen

der festgesetzten, für Mischgebiete maßgeblichen Orientierungs- bzw. Immissionsrichtwerte füh-

ren und wären somit bereits heute nicht zulässig. Die flächenbezogenen Schalleistungspegel

werden der in Abb. 1 im Anhang markierten Flächenschallquelle zugeordnet.

Bei den Schallausbreitungsrechnungen der flächenbezogenen Schallleistungspegel gelten fol-

gende Randbedingungen:

- freie Schallausbreitung in den Halbraum
- Emissionshöhe 1 m
- Immissionshöhe 2 m
- Faktor für meteorologische Korrektur C0 = 2 dB(A).
- Berücksichtigung der Bodendämpfung nach dem alternativen Verfahren gemäß Kap. 7.3.2 der

DIN ISO 9613-2 /8/
- ggf. gemäß TA Lärm /7/ zu beachtenden Zuschläge für Impuls-/Tonhaltigkeit bzw. für Ruhe-

zeitzuschläge sind in den flächenbezogenen Schallleistungspegeln enthalten.

Hierdurch entsprechen die Geräuscheinwirkungen aus dem eingeschränkten Gewerbegebiet ei-

ner Größe, die auch messtechnisch ermittelt werden könnte.

*: https://buergergis.kreis-bergstrasse.de/EXTERN/synserver?project=BuergerGIS&client=flexjs
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6 Ergebnisse
Die schalltechnische Untersuchung zu Geräuscheinwirkungen durch Straßen- und Schienenver-

kehr sowie durch Gewerbe auf den Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr.

101 "Gunderslache" der Kreisstadt Heppenheim führt zu den nachfolgend aufgeführten Ergeb-

nissen.

6.1 Verkehrslärm
Die Tag-Beurteilungspegel des Straßen- und Schienenverkehrs sind in den Abb. 1 im Anhang

dargestellt. Nachts findet kein Kita-Betrieb statt. (Aufgrund der geringen Varianz der Pegelwerte

innerhalb des Plangebietes werden zur besseren Übersicht anstelle grafischer Isophonen die

Pegel als Zahlenwerte an den Rasterpunkten ausgegeben.)

Gemäß Abb. 1 im Anhang liegen im Plangebiet die Tag-Beurteilungspegel "Verkehr" zwischen

ca. 55,8 bis 56,7 dB(A), so dass der Tag-Orientierungswert der DIN 18005 /1/ für allgemeine

Wohngebiete (WA) von 55 dB(A) um den weder wahrnehmbaren noch messbaren Betrag von

weniger als 2 dB(A) überschritten ist. Da z. B. nach den in Kap. 3 beispielhaft zitierten Beschlüs-

sen gesunde Wohnverhältnisse bis zu einem Tag-Beurteilungspegel von 64 dB(A) sichergestellt

sind, ist im Plangebiet in Kita-Betrieb ohne zusätzliche aktive Schallschutzmaßnahmen möglich.

Um die Verkehrsgeräuscheinwirkungen auf Außenspielflächen der Kita zu minimieren, können

diese im Süden und/oder Westen des Plangebietes angeordnet werden.

6.2 Gewerbelärm
Die Tag-Beurteilungspegel aus dem gemäß rechtskräftigem Bebauungsplan "Gunderslache"

nordöstlich gelegenen "Gewerbegebiet gem. § 8 BauNVO mit den Einschränkungen der Immis-

sionsrichtwerte eines Mischgebietes (§ 6 BauNVO) § 1(4) BauNVO" sind in Abb. 3 im Anhang

dargestellt. Hiernach ist im Plangebiet mit Tag-Beurteilungspegeln von weniger als 45 dB(A) der

Immissionsrichtwert der TA Lärm /7/ für allgemeine Wohngebiete (WA) von tags 55 dB(A) sicher

eingehalten.

Somit sind im Plangebiet keine Maßnahmen zum Schutz vor Gewerbelärmeinwirkungen erfor-

derlich.

6.3 Passiver Schallschutz
Nachfolgend werden die Grundlagen für die Bemessung der erforderlichen Luftschalldämmung

gegen Außenlärm von Außenbauteilen schutzbedürftiger Aufenthaltsräume gemäß DIN 4109
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/5a, 5b/ sowie die Kriterien für das Erfordernis schalldämmender Lüftungseinrichtungen in Schlaf-

räumen angegeben. Diese passiven Schallschutzmaßnahmen sind bei der Errichtung oder Än-

derung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen zu beachten.

6.3.1 Maßgebliche Außenlärmpegel
Bei erhöhten Außenlärmeinwirkungen ist im Rahmen des Schallschutznachweises gegen Au-

ßenlärm gemäß DIN 4109 /5a, 5b/ die ausreichende Luftschalldämmung von Außenbauteilen (z.

B. Fenster, Rollladenkästen) schutzbedürftiger Aufenthaltsräume nachzuweisen. Grundlage

hierzu bilden die maßgeblichen Außenlärmpegel (s. Kap. 3.3.1). Die Verkehrslärm-Beiträge zu

den maßgeblichen Außenlärmpegeln tags entsprechen den Tag-Beurteilungspegeln des Stra-

ßen- und Schienenverkehrs. Gemäß Kap. 4.4.5.3 der DIN 4109-2 /5b/ ist hierbei aufgrund der

Frequenzzusammensetzung von Schienenverkehrsgeräuschen in Verbindung mit dem Fre-

quenzspektrum der Schalldämm-Maße von Außenbauteilen der Beurteilungspegel für Schienen-

verkehr jeweils pauschal um 5 dB(A) zu mindern. (Gewerbelärm-Beiträge zu den maßgeblichen

Außenlärmpegeln sind gemäß Abb. 3 im Anhang im Vergleich zu den Verkehrslärm-Beiträgen

nicht relevant). Die maßgeblichen Außenlärmpegel sind dann gemäß Kap. 3.3.1 durch Addition

von jeweils 3 dB(A) auf die Summenpegel der unterschiedlichen Lärmarten tags/nachts zu bilden.

Gemäß Abb. 2 im Anhang betragen damit im Plangebiet die maßgeblichen Außenlärmpegel tags

zwischen ca. 58 bis 59 dB(A) (entsprechend Tab. 3.3 dem Lärmpegelbereich II). In diesem Fall

erfüllen Außenbauteile schutzbedürftiger Aufenthaltsräume, die den Anforderungen der Energie-

einsparverordnung (EnEV) genügen, auch die Anforderungen an die Schalldämmung gegen Au-

ßenlärm. Fenster besitzen hierbei gemäß VDI 2719 /6/ mindestens die Schallschutzklasse 2.

6.3.2 Schalldämmende Lüftungseinrichtungen
Aus Gründen der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte müssen Aufenthaltsräume

ausreichend mit Frischluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch zeitweises Öffnen

oder Kippen der Fenster. Ab einem Außenpegel von 50 dB(A) sieht die VDI 2719 /6/ in Schlaf-

räumen für die ausreichende Frischluftzufuhr zusätzliche, schalldämmende Lüftungseinrichtun-

gen vor (s. Kap. 3.3.2).

Da im Plangebiet gemäß Abb. 1 im Anhang die Beurteilungspegel über 50 dB(A) liegen, sollten

Schlafräume, die keine zur Belüftung erforderliche Fenster an der von den relevanten Verkehrs-

wegen abgeschirmten Westfassade des Kita-Gebäudes besitzen und für die eine Stoßlüftung vor

und nach der Ruhephase nicht ausreicht, mit schalldämmenden Lüftungseinrichtungen ausge-

stattet werden.

Dr. Frank Schaffner



D R.  G R U S C H K A
Ingenieurgesellschaft

- 18 -

Anhang
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Stellungnahme gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
Bauleitplanung der Stadt Heppenheim, Landkreis Bergstraße  
Bebauungsplanentwurf Nr. 101 „Gunderslache, 1. Änderung“ 
E-Mail des Planungsbüros Piske vom 18.12.2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im gültigen Regionalplan/Regionalen Flächennutzungsplan Südhessen 2010 ist der geplante 
Geltungsbereich für die vorliegende 1. Änderung des Bebauungsplanes zur Errichtung einer 
Kindertagesstätte als „Vorranggebiet für Landwirtschaft", „Vorbehaltsgebiet für den vorbeu-
genden Hochwasserschutz“ sowie als „Vorbehaltsgebiet für den Grundwasserschutz“ festge-
legt. Wegen der Darstellung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans der Stadt Heppen-
heim als „Fläche für Gemeinbedarf“ mit der Zweckbestimmung „Öffentliche Verwaltung“ und 
der kleinräumigen Inanspruchnahme werden die regionalplanerischen Bedenken gegen die 
vorgesehene Zweckbestimmung „Kindertagesstätte“ als Konkretisierung der übergeordne-
ten Zweckbestimmung „Öffentliche Verwaltung“ zurückgestellt. Die Betrachtung der Pla-
nungsalternativen ist unter Hinweis auf § 1a Abs. 2 noch konkreter zu ergänzen und grund-
sätzlich könnten diese und andere quartiersbildende Nutzungen bei der Umsetzung von 
Neubaugebieten bereits mitbetrachtet und integriert werden.  

Aus der Sicht von Naturschutz und Landschaftspflege nehme ich wie folgt Stellung:  

Der Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanvorentwurfes „Gunderslache“ 
überlagert kein ausgewiesenes oder geplantes Natur- bzw. Landschaftsschutzgebiet. Nach 
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Aussage der Unterlagen wird ein Artenschutzgutachten sowie eine Prüfung der Natura 2000 -
Verträglichkeit im Verfahren noch ergänzt. 

Zu weiteren naturschutzfachlichen Belangen verweise ich auf die Stellungnahme der unteren 
Naturschutzbehörde des Landkreises Bergstraße. 

Aus Sicht des öffentlichen Belanges Landwirtschaft/Feldflur nehme ich zu der oben  
genannten Planung wie folgt Stellung: 

Das Plangebiet umfasst eine Fläche von ca. 0,9 ha und befindet sich vollständig innerhalb 
des rechtsgültigen Bebauungsplans Nr. 101 „Gunderslache“ aus dem Jahr 2001. Darin ist das 
Gebiet bereits als „Fläche für Gemeinbedarf“ festgesetzt. Die ursprünglich angedachte Nut-
zung der Fläche durch den städtischen Bauhof bzw. die Stadtwerke wird nicht weiterverfolgt, 
da für diese Nutzungen zwischenzeitlich andere Flächen in Anspruch genommen wurden. 
Die vorliegende Änderung des Bebauungsplans „Gunderslache“ ist erforderlich, weil die 
konkrete Zweckbestimmung der Fläche für Gemeinbedarf unzutreffend ist und die festge-
setzte überbaubare Grundstücksfläche für die geplante Errichtung der Kindertagesstätte 
nicht ausreichend ist. 

Die Unterlagen enthalten noch keine Darstellung der erforderlichen naturschutzrechtlichen 
Ausgleichsmaßnahmen. Für die weitere Planung wird daher angeregt, den naturschutzfachli-
chen Ausgleich zu prüfen und möglichst ohne Beanspruchung weiterer landwirtschaftlicher 
Flächen umzusetzen. Maßnahmen an Gewässern, im Wald sowie der Ankauf von Biotopwert-
punkte von bereits umgesetzten Maßnahmen werden ausdrücklich begrüßt. 

Aus Sicht des öffentlichen Belanges Landwirtschaft/Feldflur ist der Verlust von landwirt-
schaftlich genutzten Flächen zu bedauern. Die diesbezüglich grundsätzlich bestehenden Be-
denken werden vorliegend jedoch zurückgestellt, sofern sämtliche Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen ohne Inanspruchnahme von weiteren landwirtschaftlichen Flächen umgesetzt 
werden 

Zu dem Bebauungsplanvorentwurf nehme ich aus Sicht der Abteilung Arbeitsschutz und 
Umwelt Darmstadt wie folgt Stellung:  
 
Wasserversorgung / Grundwasserschutz 
In dem Plangebiet ist mit sehr hohen Grundwasserständen (Grundwasserflurabstände 2-3 m, 
Quelle: Grundwasserflurabstandskarten des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt 
und Geologie) zu rechnen. Zur Vermeidung von Setzriss- bzw. Vernässungsschäden sind in 
der Bauleitplanung grundsätzlich die minimalen und maximalen Grundwasserflurabstände zu 
berücksichtigen. In kritischen Gebieten (Grundwasserflurabstände zwischen 0 und 3,00 m, 
stark schwankende Grundwasserstände, Gebiete, in denen bereits Setzrisse bzw. Vernässun-
gen an Gebäuden aufgetreten sind) sollte bereits im Rahmen der Bauleitplanung eine klein-
räumige detaillierte Untersuchung der gegenwärtigen und der zu erwartenden Grundwas-
sersituation in Form eines hydrogeologischen Gutachtens durchgeführt werden und die 
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daraus folgenden Ergebnisse sollten in zwingend notwendige bauliche Vorkehrungen einbe-
zogen werden. 

Flächen mit sehr hohen Grundwasserständen (0 bis 3,00 m Flurabstand) sind gemäß § 9 Abs. 
5 BauGB im Bebauungsplan als vernässungsgefährdete Gebiete zu kennzeichnen.  

Ich bitte Sie, die textlichen Festsetzungen entsprechend zu ergänzen sowie die Untersuchun-
gen, Festsetzungen und die Kennzeichnung vorzunehmen. 
 
Abwasser 
Das Niederschlagswasser soll versickert werden. Im Rahmen eines hydrogeologischen Gut-
achtens ist nachzuweisen, ob das Niederschlagswasser im Baugebiet versickert werden kann.  
 
In diesem Zusammenhang sind das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von 
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ sowie das Merkblatt DWA-M 153 
„Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ zu beachten.  

Ohne entsprechende Ergänzungen der vorgelegten Unterlagen ist die Erschließung nicht als 
gesichert anzusehen. Die Stadt hat somit bislang den Nachweis für die Berücksichtigung der 
wasserwirtschaftlichen Belange nicht ausreichend geführt, so dass derzeit von einer fehler-
haften Abwägung (§ 1 Abs. 6 BauGB) auszugehen ist.  

Bodenschutz 
Zu dem o. a. Vorhaben nehme ich aus bodenschutzfachlicher Sicht wie folgt Stellung: 
 
1.Nachsorgender Bodenschutz  
 
Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie erge-
ben sich für den Plangeltungsbereich keine Hinweise auf das Vorhandensein von Altflächen 
(Altstandorte, Altablagerungen), schädliche Bodenveränderungen und/oder Grundwasser-
schäden. Von meiner Seite bestehen somit nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bedenken 
gegen das o. a. Vorhaben. 
 
Die Belange des Dezernates 41.5 sind in der Begründung zum Bebauungsplan hinreichend 
berücksichtigt. 
 
2. Vorsorgender Bodenschutz 
 
Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden, § 1a Abs. 2 Bauge-
setzbuch. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 
Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so weit wie 
möglich vermieden werden, § 1 Satz 3 Bundes-Bodenschutzgesetz.  
Die Behandlung des Schutzguts Boden gliedert sich in Anlehnung an Anlage 1 BauGB in fol-
gende Punkte, auf die in der Begründung des Bebauungsplanes einzugehen ist: 
 

1. Bodenziele 
o Beschreibung der Ziele und Bodenschutzklausel im Umweltbericht  
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2. Bestandsaufnahme Boden und Bodenfunktionen 
o Beschreibung und Bewertung der Bodenfunktionen (z. B. auf der Grundlage 

der Bodenfunktionsbewertung des Bodenviewers 
http://bodenviewer.hessen.de/viewer.htm) 

3. Vorbelastungen Boden  
o Prüfung des Planbereiches auf bekannte Bodenverunreinigungen (nachsor-

gender Bodenschutz) 
4. Zusammenfassende Bewertung Boden 

o Darlegung der Schlussfolgerung aus Bestandsaufnahme und Vorbelastungen 
5. Boden und Erheblichkeit des Eingriffes 

o Ableitung der Erheblichkeit im Umweltbericht aus Flächengröße, Tiefe des 
Eingriffs, dem bestehenden Funktionserfüllungsgrad und der zu erwartenden 
Funktionsminderung  

6. Auswirkungsprognose Boden bei Nichtdurchführung der Planung 
o Entspricht i.d.R. dem Ist-Zustand  

7. Auswirkungsprognose Boden bei Durchführung der Planung 
o Gegenüberstellung der Durchführung und Nicht-Durchführung  
o Erarbeitung einer Bilanzierung  
o Ableitung des Kompensationsbedarfs 

8. Vermeidung und Verringerung des Bodeneingriffes 
o Beschreibung von Maßnahmen zur Reduzierung des Flächenverbrauchs 
o Vorrangige Inanspruchnahme von Böden mit geringerem Funktionserfül-

lungsgrad 
9. Bodenausgleichsmaßnahmen 
10. Planungsalternativen Boden 

o Darstellung von Planungsalternativen 
11. Monitoring Boden 

o Darstellung der Wirksamkeit der getroffenen Vermeidungs-, Verminderungs- 
und Ausgleichmaßnahmen 

12. Allgemeine Zusammenfassung Boden 
 
Details zur Durchführung der Umweltprüfung aus Sicht des Schutzguts Boden finden sich in 
der im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Ver-
braucherschutz erstellten „Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der 
Abwägung und der Umweltprüfung nach BauGB in Hessen“. Diese Arbeitshilfe ist nebst 
kommentierten Prüfkatalogen und Auswertungskarten auf der Internetseite des Hessischen 
Landesamtes für Umwelt und Geologie einsehbar: 
  
http://www.hlug.de/start/boden/planung.html 
 
Immissionsschutz 

Es bestehen Bedenken zu dem vorgelegten Bebauungsplanentwurf. 

Im Gegensatz zu dem Planer sehe ich nicht, dass die Immissionsgrenzwerte für Lärm an der 
geplanten Kindertagesstätte eingehalten werden.  
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Nach der Umgebungslärmkartierung an Schienenwegen von Eisenbahnen des Bundes – 
Runde 3 (30.6.2017) des Eisenbahn-Bundesamtes (http://laermkartierung1.eisenbahn-
bundesamt.de/RLK/DINA3_Lden_6422.pdf) liegt die Kindertagesstätte in dem Bereich > 60-
65 dB(A), was eindeutig zu laut ist.  

Auch der Argumentation, dass die Lärmimmissionen durch die vorhandenen Gewerbebe-
triebe nicht zu berücksichtigen sind, kann nicht gefolgt werden. Während zwischen dem 
Rand des vorhandenen GE zu der vorhanden Wohnbebauung 165 m liegen, befinden wir 
uns bei 120 m schon mitten auf dem Plangebiet. Zumal die Anfahrt des GE aus Westen (Au-
tobahn, Tiergartenstraße) über den Vogteischreiberswiesenweg entlang des Jochimsees er-
folgt, da hierdurch die Durchfahrt durch die Innenstadt umgangen werden kann. 

Ich rege an die Lärmsituation zu überprüfen und bei der Gestaltung der Fläche darauf zu ach-
ten, dass das Gebäude so ausgerichtet wird, dass es eine abschirmende Wirkung zu den 
Lärmquellen hat und dass die Funktionsräume innerhalb des Gebäudes auf der Seite der 
Lärmquellen geplant werden. 

 
Aus Sicht des Dezernates Oberflächengewässer bestehen gegen den o.a. Bebauungsplan 
keine Bedenken. 
 

Dem Vorhaben stehen aus Sicht der Bergbehörde keine Sachverhalte entgegen. 

Als Datengrundlage für die Stellungnahme wurden folgende Quellen herangezogen: 
Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler Flächennutzungs-
plan (RPS/RegFNP) 2010, Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des HLNUG;  
Hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: vorliegende und genehmigte 
Betriebspläne;  
Hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und analog vorliegende Risse, in 
der Datenbank vorliegende Informationen, Kurzübersichten des ehemaligen Bergamts Weil-
burg über früheren Bergbau. Die Recherche beruht auf den in Inhaltsverzeichnissen des Ak-
tenplans inventarisierten Beständen von Berechtsams- und Betriebsakten früherer Bergbau-
betriebe und in hiesigen Kartenschränken aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme 
basiert daher hinsichtlich des Altbergbaus auf einer unvollständigen Datenbasis. 

Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorhaben wie folgt Stellung genommen: 

Rohstoffsicherung: Ca. 400 m westlich des Plangebiets weist der RPS/RegFNP 2010 ein „Vor-
behaltsgebiet oberflächennaher Lagerstätten“ für Kiessand aus. Der Bergaufsicht liegt derzeit 
kein Antrag auf einen Betriebsplan für Gewinnungstätigkeiten vor. Im Falle eines eventuellen 
künftigen Abbaus sind jedoch entsprechende Auswirkungen (Lärm- und Staubemissionen) 
nicht auszuschließen. 

Aktuelle Betriebe/Konzessionen: Es befinden sich keine aktuell unter Bergaufsicht stehenden 
Betriebe im Planbereich und dessen näherer Umgebung. Das Gebiet wird von einem Erlaub-
nisfeld zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen überdeckt. Der Bergaufsicht sind jedoch 
keine das Vorhaben beeinträchtigenden Aufsuchungsaktivitäten bekannt. 
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Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen Un-
terlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen.  

 
Ich beteilige den Kampfmittelräumdienst im Rahmen von Bauleitplanverfahren ausnahms-
weise nur dann, wenn von gemeindlicher Seite im Rahmen des Bauleitplanverfahrens konkre-
te Hinweise auf das mögliche Vorkommen von Kampfmitteln erfolgt sind. In dem mir von 
Ihnen zugeleiteten Bauleitplanverfahren haben Sie keine Hinweise dieser Art gegeben. Des-
halb habe ich den zentralen Kampfmittelräumdienst nicht beteiligt. Es steht Ihnen jedoch frei 
den Kampfmittelräumdienst direkt zu beteiligen. Mündliche Anfragen können Sie richten an 
Herrn Schwetzler, Tel. 06151-125714. Schriftlich Anfragen sind zu richten an das Regierungs-
präsidium Darmstadt, Dezernat I 18, Zentraler Kampfmittelräumdienst. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. Sabine Mahler 
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Aktenzeichen: TÖB-2019-4719 -1101 -TÖB-Verfahren 
 Bauleitplanung der Stadt Heppenheim; Bebauungsplan Nr. 101-01  "Gunderslache - 1. Änderung"   

Betreff: Ihr Schreiben vom 18.12.2019  
   
Aufstellung bzw. Änderung eines Bebauungsplans –  
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrte Frau Deubig, 
 
der o.g. Bebauungsplanentwurf ist uns als Bündelungsstelle des Kreises Bergstraße im Rahmen der 
Behördenbeteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB übersandt worden. 
 
In Zusammenarbeit mit den von der Planung berührten Fachbereichen unseres Hauses 
(Kreisausschuss und Landrat) äußern wir uns hierzu gemäß § 4 Abs. 1 BauGB wie folgt:  
 
 
Städtebau-, Bauplanungs- und Bauordnungsrecht 

 
1. Der Kreisausschuss des Kreises Bergstraße begrüßt die Planung der Stadt Heppenheim, eine 

neue Kindertagesstätte zu errichten. 
Bezüglich der Wahl des Standortes sollte deutlicher gemacht werden, dass eine 
Alternativenprüfung stattgefunden hat, und diese entsprechend dokumentiert werden. Die 
Alternativenprüfung sollte sich zunächst auf das gesamte Stadtgebiet beziehen und nicht auf 
Standorte im Norden Heppenheims. Kapitel 2.2 der Begründung gibt bisher nur das Ergebnis der 
Alternativenprüfung wieder. Wir bitten, das Kapitel daher zu ergänzen. 

 
2. Aus dem Kapitel 4.5 der Begründung geht hervor, dass bezüglich des Gewerbe- und 

Verkehrslärms keine Lärmprognose erstellt wurde. Es wird lediglich dargelegt, dass die 
angrenzenden Gewerbebetriebe die Immissionsrichtwerte für das nahegelegene „Wohngebiet 
Gunderslache“ einhalten müssten und daher nicht mit einer Beeinträchtigung zu rechnen sei. 
Ob die Immissionsrichtwerte tatsächlich eingehalten werden, ist bislang jedoch unklar. 
 

3. Auch bezüglich des Verkehrslärmes und der verkehrlichen Belastung kann der Aussage in der 
Begründung „die verkehrliche Belastung bleibt jedoch dennoch überschaubar“ (Kapitel 5.2) ohne 
entsprechende Gutachten nicht nachvollzogen werden. Das Bringen und Abholen eines  
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Kindes verursacht 4 Fahrten, durch das Wohnquartier oder unmittelbar daran vorbei. Bisher 
herrschen in diesem Quartier lediglich der von der Wohnnutzung ausgelöste Verkehr und der 
Verkehr des bestehenden Gewerbes. Durchgangsverkehr gibt es hier bisher nicht.  
Für eine sachgerechte Abwägung empfehlen wir dringend, ein Verkehrsgutachten einzuholen. 
 

4. In Kapitel 3.2 der Begründung wird dargelegt, dass der Bebauungsplan als aus dem FNP 
entwickelt angesehen wird. Der gültige FNP stellt für das Plangebiet eine Fläche für 
Gemeinbedarf mit der Zweckbestimmung „Öffentliche Verwaltung“ dar. Bei einer 
Kindertagesstätte handelt es sich um eine Anlage für soziale Zwecke. Nur eine Trägerschaft 
durch die Stadt führt nicht dazu, dass sie unter den Begriff „Öffentliche Verwaltung“ fallen kann. 
Beispiele für Gemeinbedarfsnutzungen, die unter diesen Begriff fallen, sind Rathäuser und 
andere kommunale Verwaltungsstandorte, Regierungs- und Verwaltungsstandorte anderer 
Gebietskörperschaften, Gerichtsstandorte oder Arbeitsamtsstandorte. Diese sind klar 
abzugrenzen von den Anlagen für soziale Zwecke. 
Der Bebauungsplan ist u.E. nach nicht aus dem FNP entwickelt. 

 
5. Die textliche Festsetzung A.1 formuliert eine Ausnahme. Es sollte daher dargelegt werden, wann 

die Voraussetzungen für die Ausnahme vorliegen. Weiter weisen wir daraufhin, dass alle durch 
die Festsetzung ermöglichten Nutzungen Gegenstand der Abwägung im Hinblick auf ihre 
Verträglichkeit an dem geplanten Standort sein müssen. 
 

6. Wir regen an, die Festsetzung A.2.2 im Hinblick darauf zu ergänzen, bis wieviel Prozent eine 
Überschreitung in diesem Fall zulässig sein soll. 

 
 
Untere Naturschutzbehörde 
 
1. Für die Prüfung der Belange von Naturschutz und Landschaftspflege (v.a. Eingriff/Ausgleich, 

Biotopschutz, Artenschutz) im Rahmen der Planaufstellung sind in dem Vorentwurf nur bedingt 
aussagekräftige Unterlagen enthalten. Für die Erarbeitung der Entwurfsfassung des B-Plans 
geben wir gemäß § 4 Abs. 1 BauGB nachfolgende Hinweise und Anregungen – insbesondere 
auch hinsichtlich Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. 

 
Natura 2000 
 
2. Wie in den Unterlagen bereits dargestellt befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft nördlich 

des Planbereichs das Vogelschutzgebiet 6217-403 „Hessische Altneckarschlingen“ sowie das 
FFH-Gebiet 6317-305 „Tongrubengelände von Bensheim und Heppenheim“. 
 
Es ist nachvollziehbar darzulegen, dass es in Folge der Planung nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete kommen kann. Hierzu ist eine 
Natura2000-Vorprüfung (Prognose) zu erstellen. Sollten in der Prognose erhebliche 
Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele nicht ausgeschlossen werden können, bedarf es einer 
Verträglichkeitsprüfung (§ 34 BNatSchG). 
 
Laut Unterlagen ist die Prüfung der Verträglichkeit für das VSG in Vorbereitung, nicht aber für das 
FFH-Gebiet. Hinsichtlich des in der Begründung benannten Grundes, dass „das Vorhaben nicht 
in den Bereich des Schutzgebietes eingreift“ (S. 24), weisen wir darauf hin, dass es nicht relevant 
ist, ob eine Planung oder ein Vorhaben unmittelbar in ein Gebiet eingreift. Vielmehr sind auch die 
von außerhalb erfolgenden Wirkungen auf das Gebiet bzw. dessen Schutzziele für die 
Betrachtung der Verträglichkeit bedeutsam. Eine Darlegung, dass die Erhaltungsziele des FFH-
Gebiets nicht erheblich beeinträchtigt werden, sollte auch für das FFH-Gebiet erfolgen. 
 
Bei der Verträglichkeitsprognose/-prüfung sind auch die verkehrsbedingten Wirkungen (Verkehr 
auf dem Vogteischreiberswiesenweg) einzubeziehen (Bauphase, Betrieb der Kindertagesstätte). 

 
Artenschutz 
 
3. Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wird laut vorliegender Unterlagen erstellt. Für die 

Erstellung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags geben wir folgende Hinweise: 
• Die Erstellung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrags sollte eng an den „Leitfaden für die 

artenschutzrechtliche Prüfung in Hessen“ (HMUELV 2011) angelehnt werden – vor allem auch 
im Hinblick auf Methodik und Umfang. 

• Der Untersuchungsumfang ist – ausgehend von den vorhandenen Biotoptypen und deren 
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Qualitäten sowie dem möglichen Vorkommen relevanter Arten im Naturraum – 
nachvollziehbar abzuschichten. 

• In Abhängigkeit von den zu erwartenden planungsrelevanten Arten ist der Betrachtungsraum 
über den Bereich des Geltungsbereichs des B-Plans hinaus auszudehnen (z. B. in Bezug auf 
Störwirkungen auf Feldlerchen). 

• Die Methodik (Erfassungsmethoden, Erfassungstermine, Witterungsverhältnisse etc.) sollte 
dargelegt werden. 

• Notwendige Maßnahmen (z. B. zeitliche Regelungen, vorgezogene artenschutzrechtliche 
Ausgleichsmaßnahmen (CEF)) sind nachvollziehbar herzuleiten. 

• Für die Umsetzung der Maßnahmen erforderliche Flächen sind bereits in der 
Artenschutzprüfung konkret zu benennen. Damit wird sichergestellt, dass die Flächen für die 
Umsetzung aus artenschutzrechtlicher Sicht geeignet sind. 

• CEF-Maßnahmen sind i.d.R. durch ein (artenschutzrechtliches) Monitoring (inkl. 
Risikomanagement) zu begleiten. Angaben über Dauer und Häufigkeit des Monitorings sind in 
der Artenschutzprüfung darzulegen. 

• Die wesentlichen Ergebnisse der Artenschutzprüfung sind in Umweltbericht und Begründung 
zu übernehmen. 

 
4. Hinsichtlich ggf. erforderlicher Maßnahmen und Flächen geben wir folgende Hinweise: 

• Maßnahmen und ggf. notwendige Flächen sind rechtlich zu sichern (gemäß § 1a Abs. 3 
BauGB). 

• Notwendige Flächen müssen rechtzeitig und dauerhaft verfügbar sein. Wir empfehlen, 
Angaben über die Verfügbarkeit der Flächen in den Unterlagen zu machen. 

• CEF-Maßnahmen müssen bereits vor Beginn der Umsetzung des B-Plans funktional wirksam 
sein. Ein entsprechender zeitlicher Vorlauf vor Beginn der Umsetzung ist daher einzuplanen. 
 

5. Obwohl der artenschutzrechtliche Fachbeitrag noch nicht vorliegt, wird in der Begründung 
dargelegt, dass nicht mit artenschutzrechtlichen Verboten zu rechnen sei. Herleitung und 
Ergebnis sind ohne den artenschutzrechtlichen Beitrag verfrüht und nicht nachvollziehbar. 
 

6. In Bezug auf die Feldlerche wird die Aussage getroffen, dass selbst bei einem Vorkommen der 
Art nicht von einer artenschutzrechtlichen Betroffenheit auszugehen sei, da ausreichend 
Ausweichräume bestünden. Wir weisen diesbezüglich darauf hin, dass im Falle des Vorkommens 
von Feldlerchen auf der betreffenden Fläche sowie im beeinträchtigten Umfeld in aller Regel 
entsprechende artenschutzrechtliche Maßnahmen (Anlage von Blühstreifen) erforderlich werden. 

 
Eingriffsregelung (Vermeidung, Minimierung, Ausgleich) 
 
7. Erfassung des Bestandes, Wirkungen/Beeinträchtigungen: 

• Die Kenntnis des Bestandes ist für die Ermittlung der zu erwartenden Beeinträchtigungen, der 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung, des (hier nicht relevanten) Ausgleichs sowie 
der artenschutzrechtlichen Relevanz (s. o.) von wesentlicher Bedeutung. Eine Erfassung der 
Biotoptypen sollte vorgenommen werden. Die Ergebnisse sollten textlich beschrieben und in 
einem maßstabsgerechten Bestandsplan dargestellt werden. Zwischen dem realen und dem 
rechtskräftigen Bestand sollte unterschieden werden. 

• Die aufgrund der geplanten Eingriffe zu erwartenden Wirkungen/Beeinträchtigungen auf Natur 
und Landschaft sind zu prüfen und darzulegen. 

 
8. Maßnahmen zur Vermeidung/Minimierung von Beeinträchtigungen: 

• Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sollten soweit wie möglich vermieden bzw. 
minimiert werden. Mögliche Maßnahmen sollten im Umweltbericht bzw. Grünordnungsplan 
(gem. § 11 BNatSchG, § 6 Abs. 2 HAGBNatSchG) herausgearbeitet werden (z. B. 
Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, Baumpflanzungen, Verhinderung von Barrieren durch 
Zäune, Vermeidung von „Lichtverschmutzung“ u.a.m.). 

• Um Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes zu vermeiden, sollte eine Eingrünung auf der 
Westseite erfolgen. Wir regen an, den Geltungsbereich um die für die Eingrünung 
erforderlichen Flächen zu erweitern und konkrete Pflanzmaßnahmen festzusetzen. Die 
Umsetzung der Eingrünung sollte dementsprechend mit der Umsetzung der Kita erfolgen. 

• Wir regen an, über die bereits festgelegten Maßnahmen hinaus folgende Maßnahmen zur 
Vermeidung/Minimierung zu prüfen und verbindliche Festsetzungen zu treffen: 
• Um den Bewegungsraum von Kleinsäugern (z. B. Igel) nicht mehr als nötig 

einzuschränken, sollte ein Mindestbodenabstand von 10 cm bei Einfriedungen festgesetzt 
werden. Mauersockel sollten entsprechend ausgeschlossen werden. 

• Beleuchtung kann erheblich nachteilige Wirkungen auf die Tierwelt (v. a. Lockeffekte für 
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Insekten) haben („Lichtverschmutzung“). 
Um negative Wirkungen zu vermeiden, sollten Leuchtmittel sowohl im öffentlichen Raum 
als auch auf privaten Flächen mit einer Farbtemperatur bis maximal 3000 Kelvin verwendet 
werden. 
Auch sollte die Außenbeleuchtung so abgeschirmt werden, dass die Lichtkegel 
ausschließlich nach unten abstrahlen. 

• Auf die Bedeutung einer (maßstabsgerechten) Entwicklungskarte, in der die vorgesehenen 
Vermeidungs-/Ausgleichsmaßnahmen sowie ggf. artenschutzrechtlichen Maßnahmen 
dargestellt werden, weisen wir hin. Diese Karte ist für die Nachvollziehbarkeit der Planung 
wesentlich, insbesondere auch hinsichtlich der Transformation der Maßnahmen als 
Festsetzungen. 
 

9. Ausgleich: 
Der in den Unterlagen erfolgten Darlegung, dass mit der Änderung des B-Plans ein besserer 
Zustand erreicht wird als dies der rechtskräftige B-Plan zulässt, ist nachvollziehbar. Ein Ausgleich 
der Eingriffe ist somit – wie in den Unterlagen dargelegt – mit der Änderung des B-Plans nicht 
erforderlich. 
Die o.g. Anforderungen an die Vermeidung/Minimierung von Eingriffen sind dennoch relevant. 

 
 
Untere Wasserbehörde 
 
Aus wasserrechtlicher und wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen gegen die vorgelegte Planung keine 
grundsätzlichen Bedenken, soweit den nachfolgend aufgeführten Anregungen Rechnung getragen 
wird. 
 
Wasserschutzgebiet, Oberflächengewässer 
 
Durch die Planung sind keine gesetzlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete bzw. 
entsprechende Risikogebiete noch Wasserschutzgebiete betroffen. Südlich verläuft in ausreichendem 
Abstand der Hambach.  
 
Niederschlagswasser 
 
Zum Umgang mit dem Niederschlagswasser wird lediglich im Umweltbericht auf die bestehenden 
gesetzlichen Regelungen hingewiesen. Demnach soll das anfallende Niederschlagswasser versickert 
oder aber in ein Gewässer abgeführt werden. Die Versickerung wird vor Ort wird erfahrungsgemäß 
nicht möglich sein. Ebenso wäre durch die Obere Wasserbehörde noch zu prüfen, ob die Einleitung in 
den Hambach wegen des Hochwasserrisikos überhaupt möglich ist. Daher fehlt an dieser Stelle die 
Benennung eines Weges für die Abwasserbeseitigung, die gesichert als durchführbar betrachtet 
werden kann. 
 
Häusliches Abwasser 
 
In I.1.6.4 der Begründung zum Entwurf wird die Zunahme des Schmutzwasseranfalls durch die 
geplante Bebauung auf ca. 2.267 m³ geschätzt, was mengenmäßig der zu erwartenden Zunahme des 
Trinkwasserverbrauchs entspricht. Dies erscheint hoch für den kleinen Bereich, daher sollte in diesem 
Zusammenhang noch geprüft werden, ob der bestehende Kanal die sich hieraus ergebenden 6,21 m³ 
pro Tag zusätzlich aufnehmen kann. 
 
Erdwärme 
 
Der beplante Bereich liegt in einem Gebiet, bei dem mit Grundwasserstockwerkstrennungen zu 
rechnen ist. Daher herrscht hier eine hydrogeologisch ungünstige Situation vor, so dass im Fall eines 
Antrags auf Erlaubnis zur Nutzung von oberflächennaher Geothermie mit einer Tiefenbeschränkung 
zu rechnen ist. 
 
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
 
Sollte im Plangebiet mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen (z. B. Heizöllagerung) werden, so 
sind die Maßgaben der Bundesanlagenverordnung (AwSV) zu beachten. Anlagen zum Umgang mit 
wassergefährdenden Stoffen unterliegen einer Anzeige- und Prüfpflicht.  
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Gartenbrunnen 
 
Die Einrichtung eines Gartenbrunnens ist bei der Unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Das 
Anzeigeformular ist auf der Homepage des Kreises abrufbar. Es wird darauf hingewiesen, dass es 
sich hierbei um Wasser handelt, dass in der Regel keine Trinkwasserqualität hat. 
 
Grundwasserhaltungen 
 
In der Bauphase ggfs. notwendige Grundwasserhaltungen sind bei der Unteren Wasserbehörde des 
Kreises Bergstraße vorab zu beantragen. Zuvor ist zu klären, wohin das abgepumpte Wasser 
abgeleitet werden kann, sowie auch in diesem Zusammenhang die Erlaubnis des 
Gewässereigentümers bzw. der Kanalbetreibers einzuholen. 
 
Bodenschutz 
 
Soweit im Rahmen der Ausführung von Baumaßnahmen das Gelände aufgefüllt oder Boden 
ausgetauscht wird, gilt hierfür: 
Unterhalb von einem Meter zum höchsten Grundwasserstand darf ausschließlich Material eingebaut 
werden, das die Eluatwerte der BBodSchV1) für den Wirkungspfad GW, alternativ die 
Zuordnungswerte Z 0 der LAGA M 202) bzw. der LAGA TR Boden3) unterschreitet. Oberhalb dieser 
Marke im nicht überbauten, d.h. unterhalb wasserdurchlässiger Bereiche, darf ausschließlich Material 
eingebaut werden, das die Zuordnungswerte Z 1.1. der LAGA M 202) bzw. die Zuordnungswerte Z0* 
der LAGA TR Boden3) unterschreitet. Oberhalb des 1 m-Grundwasser-Abstands im überbauten 
Bereich, d.h. unterhalb der wasserundurchlässigen Bereiche, kann auch Material eingebaut werden, 
das die Zuordnungswerte Z 1.2. der LAGA M 202) unterschreitet. In den Bereichen der 
Versickerungsanlagen darf über die gesamte Mächtigkeit der Bodenschicht ausschließlich Material 
eingebaut werden, das die Eluatwerte der BBodSchV1) für den Wirkungspfad Grundwasser, alternativ 
die Zuordnungswerte Z0 der LAGA M 202) bzw. Z 0 der LAGA TR Boden3) unterschreitet. Der 
Oberboden im nicht überbauten Bereich (z.B. Grünflächen) muss die Prüfwerte der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)1) für den Wirkungspfad Boden – Mensch 
einhalten. 
Anm.1) Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12. Juli 1999 
Anm.2) LAGA-Regelwerk „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen – Technische Regeln”, Mitteilung 20 vom 06.11.1997 mit 
den überarbeiteten Zuordnungswerten, Stand 09/2002, bzw. Merkblatt „Entsorgung von Bauabfällen“ der hessischen Regierungspräsidien, Stand 
15.5.2009 
Anm.3) LAGA-Regelwerk “Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abfällen, 1.2. Bodenmaterial (TR Boden) vom 5.11.2004 

 
Eine wasserrechtliche oder bodenschutzrechtliche Erlaubnis zum Einbau von Recyclingmaterial oder 
anderer Baustoffe erfolgt nicht. Es liegt in der Verantwortung des Bauherrn bzw. der durch ihn 
beauftragten Sachverständigen die geltenden Gesetze, Regelwerke und Richtlinien einzuhalten. 
 
 
Raumentwicklung, Landwirtschaft, Denkmalschutz 
 
Raumentwicklung 
 
Die Stadt Heppenheim beabsichtigt die Errichtung einer Kindertagesstätte im Bereich Gunderslache. 
Für den Planungsbereich ist ein rechtskräftiger Bebauungsplan erstellt. Die vorliegende 
Bebauungsplanänderung dient der Anpassung der Bebauungsplaninhalte und der Planungsziele. Aus 
Sicht des öffentlichen Belangs Raumentwicklung werden gegen die Änderung des Bebauungsplans 
keine Bedenken vorgetragen. 
 
Landwirtschaft 
 
Aus Sicht des öffentlichen Belangs Landwirtschaft/Feldflur ist es grundsätzlich zu bedauern, wenn 
Flächen der landwirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeit entzogen werden. Diese Fläche wird zurzeit von 
einem Landwirt als Ackerland genutzt. Da die Planung jedoch aus dem Flächennutzungsplan heraus 
entwickelt ist und durch die gute Lage zum angrenzenden Wohngebiet besteht Verständnis für die 
Nutzungsänderung. 
 
Sollten Kompensationsmaßnahmen erforderlich sein, erwarten wir, dass keine weiteren 
landwirtschaftlichen Flächen in Anspruch genommen werden. 
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Denkmalschutz 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind keine Kulturdenkmäler nach § 2 Abs. 1 und § 2 
Abs. 3 Hess. Denkmalschutzgesetz (HDSchG) bekannt. Ob Bodendenkmäler nach § 2 Abs. 
2 HDSchG im Geltungsbereich bekannt oder zu erwarten sind, bitten wir der Stellungnahme von 
hessenARCHÄOLOGIE zu entnehmen. 
 
Dorf- und Regionalentwicklung 
 
Der Fachbereich Dorf- und Regionalentwicklung ist durch das o.g. Bauleitplanverfahren nicht betroffen 
und keine Anregungen und/oder Bedenken werden vorgetragen. 
 
 
Seitens der ebenfalls beteiligten Fachstelle Gefahrenabwehr wird eine Stellungnahme ggf. 
nachgereicht. 
 
 
Für Rückfragen Ihrerseits stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Niederle  
 
 


